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Erscheint
jeden Samstag
1'/- Bogen stark.,

Briefe und Gelder
franco.

Plnsfcst und Wallfahrt
in In

î 19., 20. und 21. Allgust 1873.

DgZ PiuSfest, welches dieses Woche in
«g stattgefunden, hat gezeigt, wie sehr

>e Geistlichkeit und daS Volk der katholi-
Ichen Schweiz den Ernst, der Zeit erfaßten
«nd wie sehr sie das Bedürfniß fühlten,
^«rch vereintes Gebet und
gemeinsame Belehrung sich i»
diesen.Tagen der Prüfung zu
stärken. AuS der deutschen, franzosischen
"«d italienischen Schweiz waren die Ab-
g^rdnefen und Mitglieder der katholischen

in
Zahlreich eingetroffen und fanden

k«, lieblichen Zug eine freundliche
«t'lahme. Das Fest war, namentlich

«l ersten Tag Nachmittags und am
«eilen Tag ein wahres katholisches Volks-
^ das gewiß die besten Früchten brin-

gen wird.

^Nachdem am 1«). das Central-
v m j f x fxjnx Verhandlungen gepflogen,

^«ìde g,,! hnö Fest mit einem Seel-

^

îl> t sg^ die verstorbenen Ver-
' « ^Mitglieder in der schön rcstan-

^

^ k« und dekorirten St. Oswalds-
^

v ch e gehalten. Von da begab sich die

Sammlung in die große St. Mi-
l„«^^kirche, welche als Sitzuugs-

bestimmt war.
Der Vereinspräsident, Hr. Gf. Th.

^^"'^occnrd, eröffnete die VerHand-
katl^s"- de'll ciltschweizcrischen und alt-

^
v lschcn Lobspruch.- „Gelobt sei

eine
^ stvi st m s " und hielt dann

«rede in folgendem Sinne:
àhwûrdige, hochverehrte Herren!

Pinz-.st^îern heute unser schweizerisches

^ ^i U zum zweiten Mal in Zug, in

diesem wunderschönen Garten der Eidge-
nosseusckaft. Wie Anno 186«!, so schlägt
auch 4873 das Herz des ZngcrvolkeS brü-
derlich für seine Eidgenosse» ; Stadt und
Land haben uns eine freundliche Ans-
nähme bereitet; wir entbieten Allen einen
glücklichen Willkomm.

Indem wir hiermit den schweizerischen
Katholikentag eröffnen, haben wir vor
Allem eine schmerzliche Pflicht zu erfüllen.
Hochwürdige, hochverehrte Herren, wir
dürfen es nicht verhehle», unser dießjährige
Znsammentritt ist kein Frendentag, son-
dein ein Tr a n e rta g.

Schon der Umstand, daß die Abgeord-
neten und Mitglieder der katholischen Ver-
eine so zahlreich selbst.MS den entfernte-
sten Gauen der Schweiz hier eingetroffen,
bezeichnet den Ernst der Zeit. Betrübniß
und Bekümmerniß spricht anS dem Antlitz
Aller.

Woher diese Trauerstimmung? Geste-
Heu wir es offen: Wir Katholiken der
Schweiz sind in Traner, weil die Kirche,
nnserr Mutter, verwundet ist und weil
unser Vaterland krank liegt.

Die Geschichte aller Zeiten beurkundet:
So oft in einem Lande Bischöfe von ihren
apostolischen Stühlen vertrieben, Pfarrer
in ihren seelsorgcrlicheu Verrichtungen ge-
hemmt, Gläubige durch abtrünnige Irr-
lehrer von dem Felsen Petri losgetrennt
werden: so wird dem mütterlichen Herzen
der Kirche eine Wunde geschlagen.

Wenn in einem Lande, zumal in einem
demokratischen Lande, das Volk sich in
seinem Gewissen beunruhigt und in seinen

heiligste» Interessen gefährdet fühlt; wenn
die Bürger sich in Faktioncn scheiden und
sogar dem bessern Theil derselben vorgewor-
sen wird, sie hätten kein Vaterland : dann
ist das Vaterland selbst krank.

Wie eS hierin in unserem lieben Schwei-
zerland gegenwärtig steht, das wollen wir
jetzt in diesem feierlichen Augenblick nicht
näher untersuchen. Die Wunden liegen
offen und klaffend zu Tag; die nähere

Berührung würde die Entzündung nur
mehren, die Schmerzen steigen. Wir wol-

len lieber unS mit der Frage befassen,

was wir thun können und solle», um

diese Wunden zu heilen und dem Vater-

land die Gesundheit wieder zu geben?

In körperlichen Krankheitsfällen sucht

jeder Vernünftige einen weisen und ersah-

reuen Arzt und befolgt dessen Rathschläge.

In der gegenwärtigen sittlichen Krankheit
wollen und sollen wir das Gleiche thun.

Als vor 16 Jahren der Piusverein ge-

gründet wurde, da gab unS Se. Hl.
Papst Pius IX. seinen Segen und

die Weisung, uns unter die Leitung uufe-

rer Bischöfe zu stellen (sud àà opis-
eopomim). Jawohl, die Hochwst. Vi-
s ehöfe, sie sind unseie Seele n ä r z te
und sie haben uns bereits ihre auf apo-

stolische Weisheit und Erfahrung gegrün-

deten Räthe für die gegenwärtige schwie-

rige Zeitlage ertheilt.

Im Monat Mai dieses JahreS waren

sämmtliche Bischöse der Schweiz zu Frei-

bürg versammelt; von da aus erließe»!

sie eine denkwürdige Protestschrift und em-f

pfählen unö im Schlußwort n. A. fol- ì

gcnde vicr H a u p t p u n k te als Leit-
;

st c r u für unsere Haltung k

1. Seid staudhaft und treu in der

schweirn Prüfung, die über Euch und j

,',Euere Kirche eingebrochen; sammelt Euch ^

'in geschlosseneu Reihen um daö Panner j

^Eueres heiligen Glaubens.

2. „Fahret fort, wie Ihr begonnen,

dem verwirrenden Getümmel der Unruhe-

Stifter in sicherer Stellung eine felsenfeste

^Haltung entgegeuzuwerfen, durch from-

nies Gebet und gerechtes Leben deö Schu-
"tzeS Gottes, der nicht ausbleiben wird,
^Euch würdig zu machen; dabei jeden

"ungesetzlichen Schritt gewissenhaft zu

vermeiden, der, an sich selbst verdamm-

''lich, nur dazu dienen würde, über Euch
"und die gesammte Schweiz, über die

"Unschuldigen und die Schuldigen Unglück
"und Unheil ohne Maß zu bringen.

3. „Vergesset nie, daß Ihr mit unsern

„Mitbürgern, den Glaubensgenossen der

„protestantischen Konfession, auf demselben

„christlichen Grunde stehet und daß bei
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„aller Ausscheidung im Gebiete des Glau-
„bens auf dem gemeinsamen Boden der

„christlichen Nächstenliebe ein Gottessriede

„für einträchtiges Wirken ruht.
4. „Das Verhängniß der schweren

„Heimsuchung ist nicht ohne eigenes Ver-

„schulden auf uns gekommen und es soll

„die Prüfung nach Gottes Absicht zum

„Mittel des Heiles dienen, um den ge-

„schwächten Glauben in uns auf's neue

„zu beleben, dem Dienste GotteS eifriger
„obzuliegen, unser Leben ganz und gar
„nach den Gesetzen der christlichen Liebe

„und Gerechtigkeit einzurichten. Der Sturm
„selbst, den wir bestehen, leitet eine neue

„Saatzeit ein. Nach diesen Ungewittern
„wird unsere Kirche im Vaterlande einem

„neuen Frühling entgegengehen und sfür
„die schweizerischen Katholiken die Reli-
„gionsfreiheit wieder hergestellt werden."

So ermähnen, belehren und trösten
unS unsere Hochwst. Bischöfe in ihrer
jüngsten gemeinsamen Protestschrist. *)
Diese Ermahnungen, Lehren und Tröstun-
gen wollen wir tief in unser Herz ein-

prägen, sie durch Wort, Schrift und That
in das Leben einführen und so durch den

Gebrauch der Heilmittel die Wunden
schließen und die Krankheit heilen. — In
diesem Geiste wollen wir auch hier in
Zug unseren Katholikentag halten, unsere

Berathungen Pflegen, unsere Beschlüsse

fassen. Gott gebe seinen Segen dazu!

Nach dieser Präsidialrede bestieg Hr.
Ständerath Doßcnbach, Präsident des

Zugcr Festcomite's, die Tribüne und be-

grüßte die Versammlung im Namen der

katholischen Vereine des Kantons Zug,

indem er zugleich einen Blick auf die Lage

des Vaterlandes warf und in beredtem

Vortrag die daherigen Befürchtungen und

Hoffnungen schilderte und mit einem Hoch

auf Pius IX. schloß.

Auf den Antrag des Central-Comites
wurden hierauf Telegramme au Se.

Hl. Papst Piuö IX. und an sämmt-

liche Bischöfe der Schweiz ge-

sandt.

Nun folgten Vorträge über nächste-

hende Themate, welche von der zahlreichen

Versammlung mit gespannter Aufmerksam-

keit angehört und mit lauten Beifallsbe-

zeugungen aufgenommen wurden. Es

sprachen:

Se. Hochw. R. Martin Kiem,
Professor von Tarnen, Kt. Obwalden,

") Protestschrist der schweizerischen Bischöfe

(Solothurr, B. Schwendimann 1373) S. 16
bis IS. I

über den Fortgang des Canonisa-
tionSprozesseS des sel. Lan-
des- und Vereinspatrons
Bruder Klaus.

8. C. Rovoo LonzmniKo hin italic-
nischer Sprache) über die konfessionellen

Verhältnisse der italienischen Schweiz.

Hr. Professor Tschopp von Freiburg
über die soziale Frage, mit beson-

derer Berücksichtigung der Arbeiter-
Verhältnisse.

Sr. Hochw. Hr. Linden, bischöflicher

Kanzler von St. Gallen, über die G e-

s e ll e n v e r e i n e in der Schweiz.
Se. Hochw. Hr. Domherr Riiedlinger

von Jonschwil, Kanton St. Gallen, über

das schweizerische Lehrlings-
Patronat.

Hr. Du. Zürcher-Dcschwiinden von

Zug über die inländische Mission
Se. Hochw. Hr. Bossard, katholischer

Pfarrhelfer in Zürich, über die jüngsten

konfessionellen Vorgänge und Leiden der

römisch-katholischen Gemeinde in der Stadt
Zürich.

Msgr. Dekan Klaus von St. Gallen,
über die S e els o r ge der italien!-
sche n A r b e i t'er in der Schweiz.

Hochw. Hr. Josef, Psarrer in Genf,
über die konfessionellen Ver-
hältn i s se Genfs.

Hochw. Hr. Pfarrer Hcinzer von St.
Gallen, über das Wallfahrten im

Allgemeinen und besonders in der jetzigen

Znt.
Hiermit wurde die Vormittagssitzung

um 12 Uhr geschlossen. — Um 2 U hr
Nachmittags traf Se. Gn. Engcnius,
Bischof von Basel, in Zug ein, wurde

von der ganzen Versammlung empfangen
und in feierlichem Zuge in die St. Michels-
Kirche begleitet.

Se. Hochw. Bischof Lachat hielt auf
das Ersuchen des Central-Comites eine

Ansprache an die in dichten Massen an-

wesende Bevölkerung und wurde mit einem

dreifachen, begeisterten Lebehoch begrüßt.

Hierauf folgten folgende Vorträge:
Hr. Ramsperger, Alt-Nationalrath,

von Thurgau, über die konfessio-
nellen Punkte der Bundes-
revision.

Hr. Professor Baumgartner von Zug,
über Kirche und Schule.

Hr. Chorherr Aetzy von Freiburg,

die V olk s s ch ule und die

tholischer Lehrer und daö kathol. "

schulblatt.
g

Hochw. Hr. Pfarrer Stammler au

dem Aargau, über die christliche K»»

Hr. Fricdolin Deis) aus dem Aê
über unsere Anhänglichkeit an das Pap

thum.
Um V--5 Uhr begann die Vcrc«^

Sitzung. Es wurde die Jahres r e

n u n g vorgelegt und von Hrn. 6 r

von Reding von Schwhz Namens

Revisionskommission darüber Bericht er

stattet. Die durch das Loos zum Anst»

bestimmten zwölf Mitglieder des Centra
^

Comites (erster Fünftheil) wurden w>^
gewählt und einige weitere finanzielle

schlösse gefaßt.

Um 5 Uhr begann die frimzvsW

Sitzung durch eine ergreifende Anspra

S. G. Ecngcnius Bischof Lachat. ^
dann traten folgende französische

NedM

ans über folgende Thema:
Hr. Nationalrath Wuillcret von

bürg, über die konfessionelle"
Punkte der B u n d e s r e v i si

Hr. Fürsprech Follctnte von Prm'tw-

über die kirchlichen Verhältnisse des J>»'"

und der Diözese Basel.

Hr. Chorherr Schorderet von FreibmS-

über die Presse und den V e r e i n de

hl. Franz v. Sales.
Hr. Pfarrer Josef von Genf, ilbe",

'

konfessionellen Verhältnis
Genfs.

Die Verhandlungen währten am er!

Tage bis 7 Uhr Abends und

um 8 Uhr durch einen feierlichen ^at
dienst in der schön beleuchteten
Waldskirche geschlossen. Die Versan»»»

war stetsfort zahlreich besucht, und derzw

Tag kündet sich in bester Stimmung a"

Sechszehnter Heschäfisberi^
des Vorstandes des Schweizer

Vereins über das Geschäftsjahr

1878/73.

1. Das nene Htegkement.

Mit dem gegenwärtigen Geschäftes
hat unser Verein gleichsam ein s ^
Lebensalter angetreten. Nachdem
fünfzehn Jahre lang in feiner «rsp^hst
lichen einfachen Gestalt gewirkt, hat
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lie/i ^ Generalversammlung zu Ein-
in-»»" denselben durch ein neues Regle-

keorganisirt. Die Statuten sind die
n?>,5«

m sieben; hingegen wurde ein
-u-s Reglement aufgestellt, welches die

teri"m"ìîìge Ausdehnung und die erwei-
"e Ausgabe des Vereins berücksichtigt.
as neue Reglement geht von dem Grund

aus, daß der Verein aus dreid-r» ""7' der Verein aus drei Glie-
» ' /) O rtsverein, 2) K a n-

alverein und 3) Central-
GliV ^ " b^^den und daß jedes dieser

Kalk r
^geiles Comite, seine eigene

seine eigene Wirksamkeit haben soll,

^
S aber alle drei Glieder zu-

"ur ein einziges Ganzes bil-
müssen. Ein besonderes Gewicht legt

von
Reglement ans die Einführung

Aanton alverein en und räumtdent ,7 ' ^ ^ vereinen unv raunn

Vent"
" eine Vertretung im

'îralkomite ein.
Eine der ersten Aufgaben des Ce

d-/ smite's war, die Vorschris
i e n-

Vorschriften

à ^Z>en Reglements einzuführen

ein« 1

di^herige Organisation der Ver-
^'Unternehmungen damit in Ueberein-

"Mung zu bringen.

lj à diesem Zwecke wurden auch sammt-
He Reglemente der vom PiuSverein ge-

»Mdeten und patronirten Zweigvereine
Revision unterworfen und ein neues

^ »tuten- und Reglementbüch-
^ herausgegeben folgenden Inhalts:

„ de» Zitzmeizer Pius°Uereins.

Hl' de» Schweizer Pins-Verein».
'atuteu des katholische» Vereins filr in-

IV
'iindische Mission.

^ Statuten des Mike

V
^ìholische Schweiz.

des Wcherverein» fiir die Im-

^'Sleme»t bezüglich der Studenten-ZI i-

Vi W'dien.
eslenient bezilglich der Herausgabe eine»
Archivs Mr die schweizerische Besonnn-

Vu ^'îonsgeschichie.

Vlll n Element des Patronats siir Lehrlinge,
à'ent des Patronat» fiir Amerika-

lx ^ îvanderer.
H^rizerischerZrauenhilfsverein siir arme

atholjsche Kinder im Gebiete der in-
X, 'W-" Mission.

S ement des Vereins des hl. Kranz
^»les zur Beförderung der katho-

Xi, z" Presse.
Sleinent des Patronat- fiir die Zeel-

Achwei^ îinlienischen Arbeiter in der

für einzelne Vereinswerke
^fgestcll neue Direktionen

Äst
dÄ»nisall»«" diese reglementarischen
»^'gverei,, ^ bei den betreffenden

diriib/î" Vereinswerken im Ein-
rn und beschränken uns hier

1

auf die allgemeine Bemerkung, daß die

getroffenen Neuerungen sich im Ganzen
als praktisch bewährt haben.

2. Aür den yk. Water Mus IX.
Auch in diesem Jahre hatten wir das

Glück, uns an zwei Manifestatio-
neu zu betheiligen, um dem innig gelieb-
ten Oberhaupte der katholi-
scheu Kirche unsere Ehrfurcht zu be-

zeugen.

Auf das Fest der Unbefleckten Em-
pfängniß 1872 legte die katholische Welt
ein Album und einen Peterspfen-
ni g zu den Füßen des hl. VatcrS. Wir
sammelten in der Schweiz Unterschristen
und Beiträge hiefür und hatten das Ver-
gnügen, zu erreichen, daß die Schweizer
bei diesem Anlaße in ehrenhafter Weise
im Kreise der katholischen Familie vertre-
ten waren.

Im Frühling des Jahres 1873 pil-
gerten Abgeordnete katholischerVereine aus allen Ländern nach Rom,
um dem hl Vater neuerdings ihre kind-
liche Huldigung und Ergebung darzubrin-
gen. In dieser internationalen Audienz
waren wir durch drei Abgeordnete ver-
treten. "

Den Mitgliedern des Piusvereins ge-
reicht eö zum Troste, daß Pius IX.
bei beiden Manifestationen der katholi-
scheu Schweiz mit Liebe gedacht und
derselben den apostolischen Segen ertheilt
hat.

3. Iiir den schweizerischen Episkopat.
Die Kämpfe, welche der schweizerische

Episkopat, namentlich die Hochwürdigsten
Bischöfe Lach at und Mermillod zur
Wahrung der Rechte und Interessen des

katholischen Volkes zu bestehen hatten und
noch haben, sind leider nur zu bekannt.
Das Centralkomite des Piuövereins hat
eö als Pflicht erachtet, dem Hvchwst. Bi-
schof Mermillod in Ferner und dem

Hvchwst. Bischof Lachat in AltiöHosen
durch eine Abordnung daS BeileidIzu be-

zeugen. Auch wurde dem Hochwürdigsten
Episkopat die Mitwirkung des Piusvereins

zur Sammlung von Liebesgaben für die

bedrängten Bischöfe und Geistliche aner-
boten.

Im Speziellen sodann richtete der Vor-
stand folgende Direktionen an die

Kantonal- und Ortövereine:

„W»S haben wir in der gegenwärtigen

Lage zu thun? Die christlichen Glaubens-
bekenner der ersten Jahrhunderte, diese

allerältesten Katholiken, haben uns
durch Wort und That unsere Pflicht vor-
gezeichnet. Sie haben den Staats-
gewaltigen, welche die Apostel, Bi-

schöfe und Priester einkerkerten und töd-
teten, nicht mit Empörung und Aufruhr
geantwortet, sondern mit Gebet, Be-
lehrung und christlicher Thätig-
keit.

„Getreu diesemWeispiel der Glaubens-
bekenner wollen daher auch wir 1) vor
Allem und in Allein zum Gebet unsere

Zuflucht nehmen. Mit Genehmigung der

kirchlichen Obern ist zu diesem Zwecke eine

besondere Gebetsvereinigung der
Katholiken im Schweizerin nd

gebildet worden. Daö daherige Gebet be-

zieht sich auf unsere gegenwärtige Lage

und ist bestimmt, Gott um Abwendung
der drohenden Kirchenspaltung anzuflehen.

Dasselbe soll einzeln, in Familien und

Vereinen andächtig verrichtet und mit dem-

selben der öftere würdige Empfang der hl.
Sakramente der Buße und des Altars
verbunden werden.

„An daö Gebet reiht sich 2) die Be-
le h r u n g. Durch Darstellung und Ver-

breitung der Wahrheit in Wort und

Schrift sollen wir den Guten stärken, den

Zweifelnden aufklären, den Verirrten be-

lehren. Die amtlichen Kundgebun-
gen, welche die Kirchenobern jüng-
ster Zeit an die Gläubigen gerichtet, die-

ten hiefür die beste Quelle. Ueberdieß sind

in den letzten Tagen sehr beachtenswerthe

Druckschriften zur Belehrung des Volke«

erschienen.

,An daS Beten und Belehren schließt

sick/3) die Thätigkeit an. Diese

geschieht, indem wir:
lch im kirchlichen Gebiete treu und

standhaft zu Papst, Bischof und Pfarrer

stehen;

b) im staatlichen Gebiete jedes

gesetzliche und erlaubte Mittel ergreifen,

um die Freiheit der Kirche zu wahren

und unser- Rechte, wie sie uns in den

einzelnen Kantonalverfassungen und in der

Bundesverfassung gewährt sind, zur Gel-

tung zu bringen. Die „Kirchen-Zeitung",

welche aus guter Quelle schöpft, stellt in

Beziehung auf die jüngsten Rechtsverletzun-

gen folgende Leitpunkte auf:
Es ist die Aufgabe eines jeden Katho-

liken aller Kantone, unverholen ihre

Mißbilligung und Verabscheuung d-S

„Geschehenen kund zu thun, aber auch

"zugleich unter strenger Beobachtung der
'

Verfassung und Gesetze und ohne alle

Unordnung daran zu arbeiten, daß das

große Unrecht wieder gut gemacht und

''die verfassungsmäßig garantirte römisch-

„katholische Kirche wieder zu ihrer gezie-

„menden Geltung und Stellung gelange."

Die Art und Weise, wie diese Aufgabe

erfüllt werden kann und soll, muß sich

natürlich nach den Verhältnissen eine«
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jeden Biöthums nnd eines jeden Kantons
richten, und es sind hiesür in jedem Kan-
ton diejenigen Mittel zn er-

greifen, welche durch die betreffenden Kau-

tomrl-Verfasfnngen dem Volke in die Hand

gelegt sind.

„Immerhin walte in alt' unserm Han-
dein die christliche Bruderliebe. ES ist

nicht unmöglich, daß in diesem oder jene»,

Kanton nicht nur den Bischöfen, sondern

auch den pflichtgetreuen Seelsorgern, welche

ihrem Priestereide treu bleiben, das Ein-
kommen entzogen und die Kirchen ver-

schlössen werden; es ist nicht unmöglich, daß

die Gläubigen da oder dort sich durch

Gottesdienst in einein Privathause werden

behelfen müssen. Für solche Fälle soll die

Bruderliebe überall' die hilfreiche Hand
reichen; da verschwinde die Kantons-

grenze und die BiSthumSgrenze und jeder

Katholik des gesammten Schweizerlandes
bringe sein Schärflein herbei, um den

Brüdern in der Noth zu helfen."

Die Mitglieder des Schweizer Pins-
Vereins werden es sich zur Ehre und

Pflicht rechnen, in allen religiösenFragen
im Sinn nnd Geiste dieser Andeutungen
mit den Kirchen-Obern Hand in Hand

zu gehen und im Beten, Belehren
und Handeln sich nach dem Rathe der

bewährten Seelsorger zu richten.

4. Ganomsatioir des sek. Wruder
Klaus von Iliie.

Die in unserm letztjähnge» Geschäfts-

bericht ausgesprochene Erwartung, daß die

Heiligsprechung deö seligen P a-

trous unseres Vereins einem

glücklichen Ziele entgegen gehe, hat seit

unserer Versammlung in Einsiedeln eine

erfreuliche Bestätigung erhalten.

Am 28. September 1872 hat sich die

Congregation der hl. Riten
versammelt, nur über die Hauptfrage (die

heroische Tugendhaftigkeit
des seligen Bruder KlanS) ein Urtheil zu

sällen. Der einmüthige AuSspruch

ging dahin: Es sei die heroische Tu-
gend des seligen Bruder Klaus von
Flüe erwiesen und es könne mit dem

Canonisations - Prozeß fortgeschritten
werden. Bekanntlich ist der Untersuch

über die heroische Tugendhaf-
tigkeit der schwierigste und wichtigste

Theil in dem Prozesse einer Heiligspre-

chnng nnd der glückliche Ausgang steht

somit in Aussicht.

Dieser Spruch ist in Rom nut großer
Freude ausgenommen worden; man schreibt

uns: «Uisno äi eoirsotamong g gmi-
»Kilo ouiUiumo: «Vivu lu Lràm'u,
«Vivo tu vivu tocls proàutu «tut Uguto
»Pliootu «ts Ktus eon to su» virtà in

«Al'ucto ovoioo.» (Voll Trost und Ju-
bel rufen wir: „Es lebe die Schweiz, es

lebe der heilige Glaube, welcher der se-

lige Nikolaus von Flüe durch seine Tu-
genden in heroischem Grade bezeuget

hat") «IZöuta tlliootuo pro^uto pon nm
„o poi'tu Kràizru. — L. tlliootus xrà
»poun norm ot pour tu Luisso. —
»St. Nikolaus bitte für uns und für die

„Schweiz."

DaS o f f i z i e l l e D e k r e t der Con-
gregation der hl. Riten über die heroi-
schen Tugenden des seligen Bruder Klaus
wurde unterm 3. Oktober 1873 von
Sr. Hl. Papst Pius IX. genehmigt
und sofort amtlich publizirt.

Nachdem dieser große Schritt zur Hei-
ligsprechung geschehen ist, hat nun die Er-
örterung der zweiten Hauptfrage begon-

neu, nämlich die Untersuchung der W un-
d e r. Wir hoffen, daß auch dieser zweite
Theil einer erfreulichen Lösung entgegen-
gehen und daß unser Vaterland den Trost
haben wird, seinen Landesvater als Heilst

gen verehren zu dürfen.

5. Inländische Wission.

DaS Wirken der Inländischen Mis-
si on ergibt im Jahre 1872 folgende Re-

sultate im Bergleiche zum Vorjahr 1871 :

Die Jahres-Einnnhmcn betrugen:
BiSthnm. A mio 1371 Anno 1372.

Fr. Np. Fr. Np.

Chnr 6,592 99 7,696 24
Basel 10,656 80 13,561 50
Sitten 619 — 407 90
Lausanne-Genf 1.140 72 1,790 32
St. Gallen 2,672 60 4,065 50
Tcssin 792 90 905 99
Unbekannt 1,266 40 1,072 90
Ausland 242 70 170 —
Zinsen 920 50 943 30

25,204 61 30,613 65

Die Juhres-Ailsgabcn betrugen:

BiSthnm. Nuno 1871. Anno 1372
Fr. Nv. Fr. Np.

Chur 7,557 65 7,455 20
Basel 11,000 9,500 —
Sitten 500 — 500 —
Lausanne-Genf 2,50i> — 2,800 —
St. Galleu 2,100 — 2,100 —
Parameute i

Bücher :c. s - 2,766 28 2,897 65

26,423 93 25,252 85

Der verfügbare Soldo war am Schlüsse
des Rechnungsjahres:

137!. 1872.

Fr. 23,556 50 Fr. 28,017 30

wurde"
Mit den Jahres-Ausgaben

Stationen unterstützt:
BiSthnm. Anno 1371.

Ehur 8
Basel 13
Sitten 1

Lausanne-Genf 5

St. Gallen 2

Total der Stationen 20

Der Stiftnnasfond betrug:
Anno 1871.

Fr. 20,310 40 Fr.
Es erzeigen sich daher während ^

letzten Rechnungsjahr (1. Oktober

bis 1. Oktober 1872) im Verglew X,, j

vorletzten (1870/71) folgende

rnngen:
'

Einnahmen vermehrt um Fr- 4,^ ^2,193
5,369
g,6s9

Ausgaben vermehrt
Jahres-Saldo vermehrt
Stiftnngsfond vermehrt
Stationen vermehrt um

Im Laufe des Berichtsjahres
die Statutendes „SchweizerischenF
Hilfsbercins für arme kath.
Gebiete der Inländischen "1i»I ^
definitiv festgesetzt. Das Konnte

Pfarrhelfer Kaiser in LuzerN

tragen und unter seiner Leitung 1

selbe bereits in das Leben getreten.

Um diesen Frauenverein
machen und die Gründung znh. gl
Sektionen zu befördern, theilen
die Statuten mit nnd empfehlen über ^
die Inländische Mission allen

gliedern des PiusvereinS auf das

gend sie.

5
Schweizerischer Iraiteir.Kiilfsvbre !>

arme katholische Linder im
inländischen Mission. ^»î

8 1. Der Vcreiu stellt sich miter d-n

der heiligen Familie.
« 2. Der 8weck desselben ist:

-8!
lische Kinder in den protestantischen 1

zu unterstütze», uni ihnen den

tholischen Gottesdienstes und katholstchf ^ :

möglich zu machen oder zu erleichn

überhaupt ibre ganze religiöse und I
«

Ziehung zu förder». M
§ 3. Jedes Mitglied verpflichtet w

lich entweder: ^hlN''

1) einen Beitrag von 1 Fr. ZP n/,i
2) oder Kleiderstoffe, Schul>nater>T^de

andere verwendbare Oegei >

schenken oder zu sammeln!

3)> oder an der Verarbeitung no»

Theil zu nehmen. ^rU
8 4. Der Verein gliedert sich

ver ei ire. An der Spitze der >

steht ein H a u ptver ei n.
8 ö. Jeder OrtSverein hält

möglich unter der Leitung eines p,
wenigstens eine Bersammlnng.
ans seiner Mitte (mit beliebiger ^
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theilend,v?" 6 Mitgliedern. Diese ver-
^N'kck.Vs/ ln qut scheinender Weise die

die Leitung der
lboiiden,/" ^e Führung der Korre-
^lnsckaü!. " ber Rechnung, die Saminlnng,
», dm/ ^..""^.^"T'îidnng von Kleidern
ihre N.',. ^ ^ enipfangenen Eaben nnd

^«TN. ^ ^nung ab-

sals ì>. DrtSverein der StadtLnzern
ver..!,, gegründetes ist der H a 11 v t-
Veremast.' ^>at die ?lnfgabe, die gestimmten
sich i, ^Lsle^eiibeiteil >»'S Auge zu fasse» »»d
kvmi«. Wliehnng »! se»e» mit dem Central-
^eiknin. ^"^»düstben sysission, Nlit den

sollen '^. unterstntönng^bednrfti^en Sta-
à.>» ^ Kirchgemeinden nnd mit den ein-^Ncn Ortsvereinen,

»llesi? ^'dem Ortsverein sieht frei, für sich

Ber-!, '» Verbindung init einem andern
Kirck,^' Zilc'nd N'elche katholische Station oder

tu», ,^">de in den protestantischen Kantonen
I» Eegenstande seiner Thätigkeit
Kind! î>ir die Bedürfnisse ihrer armen

^rgen. Das Comite bat zu diesem

kei». betreffenden Eeistlickien in Ver-
bià.. <v/ret.en; ^tqleich ist dem Hauptvereiue
^°n Anzeige ZI, machen,

>Z,,^^î/htet der Ortsverein ans die direkte

stck^»e besondere Station, so bat er

il>» ^ Hanpwercin zu ivenden, nnd von

halten ^rbeitSlieferttn>zen zu er-

H tt. Besitzt ein OrtSverein ,»ehr Neid oder
uewerstojfe in drgl,, als er fnr seine besonoern

°d ^ 9>'llt er den llebcrschnst ganz
lî'^u à^'îse dem Hauptvcreiue zur Ber-

ve.m^' TrlSverein hat dem Haupt-
wàm üiner iVinndniig Aniciae zu
sinira?,, îkin jedes Jalir über seine Lei-

» " einen kurzen Bericht zu erstatten,

iicbtlick. 5^^ H^uptvcrein sendet einen über-
înlKnkik^ ?>^reöbericht dem Centralkomite der

den -se! ^ Mission, welches denselben durch
Druck bekaniit machl,

-Archiv für die schweizerische
Veformationsgeschichte.

ivir^^ Band d e S A r ch i v S, den

tia ""„^^jährigen Berichte als drnckfer-
Endeten, ist erschienen »nd hat in

«»He» Kreisen, welche sich mit der

scbi^ "st der so wichtige« Kirchen^e-

aek, ^ ^^ssen, eine günstige Anfnahme
Mundew Die h i st o r i s ch - p o l i t i -

liani't^I^^er von München (Jahr-
ter die Allgemeine L i-

1 ì--Z e j t » » g von Wien (Nr,
>b c! e ' L i t e r a r i s che Ha n d-

die SO ^ "on Münster (Nr, >, 1K7,F)z

von r>!. ^ ä l' a p h i e p x ì' S ch w e iz
de." (Nr. II. 1872) so wie an-

»Neik. à Ä'itsehristen haben sich in
^"se über den II, Band

hstr îplochen und wir beschränken nnö
àlla "I folgende Bemerkung der Wiener

"welche Ztg.: „Die Männer,
--sich Archiv redigiren, machen

»>chasr'"r ^^Vernng der Geschichtswissen-

-,sch ^»verdient, ,nirht minder der^ ^ s Z e r i s ch e P i n S v e r e in

„dein an allen Orten nnd in allen Ge-

„genden eifrige Nachahmung zu wünschen

„ist. Die Kirchengeschichte Deutschlands

„dürste dann bald in einer andern Gestalt
„sich zeigen,"

An dem l!l, Band wird trotz der

drückenden Zeilverhältnisse fortwährend
gearbeitet,

7) Zur Wervreitnilst ffitler
Wucher und Zeitschriften.

n) Der vom Pinsverein patronirte
„Kiltholische Blichcrtierciê hat durch
die Waisenanstalt in Ingenbohl für dies-S

Jahr folgende VereinSgabe bestimmt:
Kirchciljuhr von Nutzte (ll, Theils,

2) Ewige Anbetung von Welse (I,
Theil),

8) Des Lebens schönster Tag, oder
die erste hl, Kommunion,

Die Zahl der V e r c i n s mit -

gli e d er ist befriedigend, immerhin jedoch
noch nicht im Verhältnist zu dem großen
Nutzen, welchen dieser Bücherverein zu
stiften bestimmt ist.

Auch stellt die Direktion daS Gesuch
an die Gönner und Wohlthäter deS Ver-
einS, der Waisenanstalt von Ingenbohl
zu zeitgemäße» Manuskripten zu verhelfe»,

l>) Zur Verbreitung katholischer Zeit-
schriften wurde die Gründung eines
besondern Vereins unler dem Titel deö

„Franz lion Sales-Vcrein" beschlossen,
Die Jahresversammlung zu Einsiedeln hat
den Mitgliedern des Pinsvereinö die Ver-
breitung dieses Prest-Bereinö empfohlen.
Mit der Zustimmung des schweizerischen
Episkopats wurde der Verein in das Lebe»
gerufen, ein Eomite an die Spitze dcssel-
ben gesetzt, die Direktion dem thätigen
Hochw, Ehorherrn S ch o r d c r et i»
Zreibnrg übertragen. Um diesen Verein
einem weiteren Publikum vorzuführen mW

zu dessen Ausbreitung beizutragen, lassen
wir dessen Reglement folgen:

Flealement des 'Vereins des hl. ZK«,,, von
Kales, zur IZefördenmg der Katholische»

greffe.
l. Der Schwcizeriswe Verein des hl, Franz

von Sales hat die llnlcntiitznng o,» k a t h o-
I i s ch e n P r c s f e zur Hanptanfgabe,

z! V Jeder nHIHolik, welcher Mitglied
deS Vereins weroen >viil, verpflichtet sich mvnat-
lich ö sitappen oder jährlich l!<> Rappen zu be-

zahlen und ist ersucht, täglich t! Ave Maria
mit dem Beisätze: „Hl. Franz von Sale«, bitt
„für nnS!" und „hl. Maria, Königin der

„Cngel, bitt für uns!" »ach der Meinung deS

Vereins zu beten.

8 Z. Der Verein wird durch ein Cent r a l-
k o m i t e nno onrch D i d c e s an ko m i t c S,
aus geistlichen nnd weltlichen Mitgliedern be-

stehend, geleitet nnd gliedert sich j» (ein-
U n g'e u.

ff 1. Das von den kirchlichen Obern ge-

nehmigte Cen t r alk o m i t c hat seinen Sitz

in Freiburg, führt die Oberaufsicht nnd Ober-
lcitnng nno bildet zugleich das D i i> e e s a n-
k o m i t e für d i e f e S ViSlhntn,

§ f>, Tas Centralkomile bezeichnet lür jcbeS
der übrigen schweizerischen BiSthümer einen

D i ô c e (a n k or r e s v o n dent e n welcher
Sitz nnd Stimme im Centralkomite Hal nnd
einige vom Centralkomite genehmigte Männer
als Mitglieder deS D i o c es a n k o m i te S

bezeichnet.

§ 6, Fair die einzelnen Aantone nnd Pfar-
rrien werden von dem Central- und den Diö
cesankomiteS Kanton a l- nnd O r t S v o r-
fi c h c r aufgestellt,

ff 7, Je ll) V'ereinSglieder bilden eine Ein-
n n g, Derjenige, welcher die Cinnng ge-
grniioet, ist der v c i t e r oeiselbcn, er sorgt

für den Einzug der monatlichen Eeldbeiträge
seiner Cinnng nnd übergibt dieselben dem für
seine Pfarrei bezeiebncten Ortö-Vo> steher. Dieser
liefert dieselben jäbrlich ocm Kantonaloorsteher
und dieser'dem Diöcesankorrespondenlen ab.

^ dl. >Alle Begehren um llnterstntznng ans
einer Siocese sino an das betreffende Diocesan-
konnte zu ricbten, welches dieselben prüft nnd
entsprechende» Falls, soweit es seine Kasse er-

lanbt, berücksichtigt.

I Die D i o ce s a n k v m i t c S haben

alle Jakre dem Centralkomite einen Bericht
über ihre Wirksamkeit, sowie ihre

I a h r e S r e ch n n n g vorzulegen. Das Cen-
(ralkomite pcüst dicjelben nnd bringt die G e-

s a m m t r e s nlt a t e in geeigneter Weise, sei

es durch einen JabrcSbench!, sei c« durch eine

Monatsschrift, zur Kenntnis, der VereinSmit-
glieder,

ll>, Vdii Feit zu Feit werden auch Ver-
s a i» in lung e n der Mitglieder zur Belebung
deS religiöse» Eifers veranstaltet. Diese Sitz-
nngen sind wonidglieb ans die Festtage der

'Vereinspattone! deö hl. Franz von SaleS,

Maria der Königin der Engel und deö HI,

Miebacl anzusetzen,

j) ll. Die Mitglieder deS Vereins vom hl,

Franz von Sales können sich folgender Ab-
lässe tbeilhastig mache»!

1, Vollkommener Ablast am Tage des Ein-
trins in den Verein,

2, Vollkommener Ablast in der Todesstunde,

Vollkommener Ablast an folgenden drei

Festtagen, nämlich! am 2!l, Januar Fest

des hl, Franz von Sales; 29, Juni Fest

des bl. Petrus, C, Dezember Fest der

Unbefleckten Empfängnist,
-î. V i e r vollkommene Ablässe, die im Laufe

jeden Monats gewonnen werden können,
st. Ein Ablaß von s e ch S z i g T a g e » für

jedes Werk deS Eifers, der Nächstenliebe

nnd Frömmigkeit.

Alle diese Ablässe sind unter den gewöhn-

lichen Bedingungen, d, h. Beicht nnd Kom-
mnnion und Cwbet nach der Meinung des

hl, Vaters nnd für die Anliegen der Kirche

zu gewinnen,
§ 12. Der Verein des hl, Franz von SaleS

ist von Sr Hl. dem P a p st e g e n e h m i gt
und von den Hochwürdigsten Brschiijen
c m p s o hl c n.

Die beiden offiziellen Ncreinsschri'ften :

„Annalen deS Schweizerischen
Pinsvereins" nnd «IZuUglin cl g

1'krii.soniutiou suissv äs vin IX»
haben ihre» regelmäßigen Fortgang ge-
habt, Dank den beiden Redaktionen »ich

ihren Mitarbeitern.
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Theils als Beilagen zu diesen Vereins-
schuften, theils zur GratiSauslheilung wur-
den überdieß einige Broschüren dem Druck
übergeben und von bischöflichen Hirten-
schreiben besondere Abdrücke veranstaltet,

cl. Zur Lösung der Anno 1872 auS-

geschriebenen Preisfragen in franzö-
sischer Sprache wurde die Zeitsrist ver-

längert,

8. Stipendien.
Um das Stipendienwesen besser zu or-

ganisiren, hat daS Centralcomite für dieses

Werk einen besondern Direktor aufge-
stellt und hiefür den Hochw. Hrn. Chor-
Herrn Stocker in Luzern ersucht. Alle
Begehren der Ortövereine bezüglich der

Stipendien sind also in Zukunft an den

Direktor zu richten und dieser wird die-

selben dem Central-Comite vorlegen.

Ans den Bericht, Vorschlag und Aus-
weis der Ortsvereine wurden vom Cen-
tral-Comite folgende Stipendien verabfolgt:

Ortsvereine. Studenten, Franken.

Altishofen 2 40
Bremgarten 1 15^
Gretzenbach I 20
Herdern 1 20
Luzern 2 50
Niederbüren 1 25
Rapperschwil 1 15
Sins

'

I 55
Wildhaus 1 25
Wuppenau 1 15

Zug 1 20
Zuzwyl 1 15
Den französischen Orts-

vereinen

Freiburg 5 50

Jura 15 200
Wallis 2 20

Studenten 38 Fr. 585

9. Stiftungsfond für emerirte Wro-
fessoren des Kollegiums Maria Kitf

in Schwyz.
Ans der Centralkasse wurde der Jahres-

beitrag von Fr. 500 wieder diesem

Fond beigefügt.

Diese unter dem Patronat des Schwei-

zerischen Episkopats stehende Erziehungs-
anstalt hat im gegenwärtigen Schul-
jähre folgende erfreuliche Resultate gehabt.

1, Das Schuljahr l 872/73 wurde den

15. Oktober eröffnet und dauerte ohne

Unterbruch bis zum 3. August, Während

desselben wirkten an der Lehranstalt 20
Professoren, von denen 18 im Konvikte

wohnten, 13 dem geistlichen und 7 dem

weltlichen Stande angehören.

2. Die Zahl der Schüler an der Lehr-

anstalt während des verflossenen Schul-
lahreS beläuft sich auf 307. Von den-

selben hatten über 210 Kost und Wohnung
im Pensionat, die übrigen waren als Er-
terne außer dem Pensionat. Im Laufe
des JahreS sind einige ausgetreten, mehrere
sind entlassen worden. Die sämmtlichen
Schüler vertheilen sich auf 18 Schweizer-
kantone und das Ausland in folgender
Weise: Schwyz 65, Luzern 22, Sololhurn
21, Graubünden 17, St. Gallen 15,
Tesstn 9, Wallis 8, Freiburg 7, Aar-
gau 6, Bern 6, Thurgau 6, Uri 6, Zug 6,
GlaruS 3, Obwalden 2, Nidwalden 2,
Genf 2, Basetstadt 1, Baselland 1, Schaff-
Hausen 1; Nichtschweizer 101.

3. An viele bedürftige interne Gymna-
sialschüler aus den Diözesen Chur, Basel
und St. Gallen konnten Stipendien ver-
abfolgt werden.

4. In der Charwoche wurden nach
Gewohnheit sämmtlichen Schülern geist-
liche Ererzitien gegeben. Auf Neujahr und
nach den schriftlichen Osterprüfungen wur-
den Schulberichte über alle Schüler aus-
gestellt. Während des Jahres gaben die

Schüler bei verschiedenen Anlässen must-
kalisch-deklamatorische Unterhaltungen, in
den letzten Fastnachtstagen öffentlich thea-
tralische Vorstellungen. Insbesondere wurde
die Oper „Maurer und Schlosser" von
Auber, für Schultheater bearbeitet, mehr-
mals zur öffentlichen Aufführung ge-
bracht.

5. Die Marianische Sodalität hielt in
einer eigens hiefür bestimmten Kapelle
ihre statutarischen Versammlungen, nebst-
dem auch wissenschaftlich-akademische Si-
tzungen und gab eine öffentliche Produk-
tion über das Thema: „die Ausbreitung
des Christenthums im Schweizerlande."

6. Die Schulbibliothek wurde in
diesem Jahre von 270 Schülern beuützt.
Dieselbe hat sich wieder namhaft vermehrt.

Die Geschenke und Erwerbungen haben
mit Einschluß der eigenen Anschaffungen
der Bibliothek einen Zuwachs von bei-

läusig 1400 Bänden verschafft. Den ver-
ehrten Gebern sei hiemit der gebührende
Dank ausgesprochen.

10. Patronat der Amerika-
Wanderer.

Auch für dieses Werk ist es endlich ge-

lungen, einen Direktor zu erhalten.
Hr. Oberst Servet in Wyl, Kt.
St. Gallen, hat diese Mühewalt auf
sich genommen. Bei diesem Anlaß wurde
ein neues Reglement aufgestellt, wel-
cher wir hier mittheilen.

Möglement dos patronats Mr Amerika-
Auswanderer.

Art. I.
Katholische Schweizer, welche nach Amerika

auswandern und hiefür das Patronat des

Schweizer Pius-VereinS beanspruche
wollew

haben sich hiefür «>> den Direkte ^
Patronats zu wenden, u»d ihrem
eine Empfehlung des Pfarrers °d"/,,j.Mgen.
Vorstandes eines PiuS-Ortövereins b Z

Der Direktor sendet denselben lsiew»?

Empsehlungsdiplom an den V/rtr ^m a nn, welcher hiefür in amerikanische V

von dem katholischen amerikanischen ra>.

verein aufgestellt ist.

Art. Hl. der

Der Vertrauensmann befindet » '
gvlatz

Ankunft des Schiffe« auf dem Lau »jo-
und der Empfohlene hat beim AnSsl i

fort demselben nachzufragen und 1

Empsehlungsdiplom zu übergeben. ^
Der Vertrauensmann ertheilt heraus ch

Auswanderer Auskunft über daS â
wo er in der Stadt am besten Onmue ^ ^
ertheilt ihm Anleitung, wie er «em ^
befördern, sein Geld auszuwechseln 0

gibt ihm Rath und Aufschluß, Auskommen
er in Amerika am sichersten sein AuS

finden und am schnellsten und tvohlfti
den Ort seiner neuen Bestimmung g

kann. ....be»
Alle diese Aufschlüsse und Auskünfte

unentgeltlich besorgt.
Art. IV. .^x-

Jeder Empfohlene liat seiner Zeit ^4" He»
tor in der Schweiz zu berichten, ob und

Nutzen ihm das Diplom gebracht hat.

Art. V. KoriV
Der Direktor steht in fortwährender

spondenz mit den Vertrauensmänner
Amerika! übermittelt denselben rcchlZf» »^»s'
Verzeichniß der von ihm empfohlenen
wanderer und nimmt deren Berichte euig »

Art. VI. aî^rsìaN^
Alljährlich theilt der Direktor dem Von

des Schweizerischen PiuSvereinS einen lw',
lichen Bericht über die Wirksamkeit oc

trvnatS mit.

Die Tit. Ortövereine, ^
Auswanderer zu empfehlen wünsche»,

ersucht, die Anleitungen, welche '
Reglement gibt, zur Richtschnur Z»

men und die Empfohlenen ebenfallö

auf aufmerksam zu machen.

11. Leyrrittgs-Mtronat.
Unter der fleißigen Führung des »e»^

Direktors Hochw. Hrn. D e k a » ^2 ^
linger in J°nschwyl,Kt. St. G-lie^
hat dieses Patronat im laufenden äl v

an Ausdehnung und Wirksamkeit
nen.

Auf den Vorschlag deS Direktors w»k

das Reglement revidirt und in sow

der Weise festgesetzt:

Aeglsmsttt des Mtronats ^
Das vom schweizerischen Pius-Vereins

gründete L e h r l i n g S p a t r o n a th»' oi»
Zweck: Lehrlingen, die von einem Oil«° ^
oder Pfarramt, von Eltern selbst oder

^

mundschastsbehörden empfohlen werden, Z'

lässige Lehrmeister anzuweisen.

Die Geschäftsführung wird vom P^Äxnl?
einer besondern Direktion übertragen, beste t
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Dite?» Direktor und einem Vice-
Direkt»«,,^' Jeder Ortsverein hat dieser
"Mvel?«».-/'" iNrzcichniß der i„ seinem Orte
Zureiche,, kinpsehlenSwerthen Meister ein-

dnMcken^^dunAen der Lehrlinge in der
ttÄkolni, ^^ueiz geschehen an den vom Cen-
s)snzök>k^«^svähltcn Direktor; die aus der
i» t
Dj.

stan-dkik^ bewähltcn Direktor; die aus der
u> der -?^",^weiz an den ihm beigegebenen

Dire s ^
'Aschen Schweiz wohnenden Vice-

dem vorhandenen Verzeichnis;
»eu>ach/!,^und Lehrlinge keine Anweisung
der

U>eld„i,'^^àu kann, wiro die betreffende An-
berein» 2 — 3 öffentlichen vo>» Vereinekneten Blättern notistzirt.

Dài»^^'^kkorde schließen die betreffenden

^psvhle'n Behörden, welche den Lehrling

Krà ^ssvereine überwachen den in ihrem
ll>ns»â«7 inenden Lehrling und gebe» je nach
A..1.uden der Direktion ebenfalls nöthigenBe..

>cht,

8 7'
dâ^lingen, die sich des Schuhes unwürdig
die wird derselbe entzogen, und Lehrmeister,

^ "ch als unzuverlässig erwiesen haben, wer-
ßsj^uus dem Verzcichniß des Patronais ge-

geldr^ Patronat besorgt die Geschäfte nnent-
B»,!/? "nd gibt dem Centralkomite jährlich
à'wt von seiner GeschästSsührnng. Die
die n"-Auslagen werde» der Direktion durch

^»tralkasse des PinövercinS vergütet.

tralko

Tsch

rgntet,

Picedirektor wurde vom Cen-
""îe hochm. Hrn. Professor

Wurd/w F"ibnrg erwählt,.Auch
Zeichnn Anfertigung eines neuen Ver-
be»,!.!, Lehrmeister der verschiedenen

>verke angestrebt,

lina«v^,Statistische des Lehr-

dau?I""°""s im Jahre 1872/73 ver-

sà. dem Hochw, Hrn. Direktor
summarische Notizen:

selbst
ben O r t S - P i u S verei n e n

Deichn!»
>
""r 12 wirklich Meisterver-

'»itar>"à Zugestellt. Von Vereins-
Utich eifern haben als solche 3k) an

«schrieben.

1 ?^'ge 12 Ortövereine sind mir

^tnr »
îsìer angewiesen worden, —

îìer» " m e ld u n g e n M ei-
T>w n.

îîud 1 lg an mich gemacht worden,

bet?
° s a >n m t z a h l der angemel-

lay, "Meister ist 21«. Die Ge-
sigf, zuhl der angemeldeten Lehr-

^ betrug «si.

U>>r'a'^e Meister ebsturmcn mich förmlich
ältern ""d es ist Schade, daß die

b"rch 'nz "rsenbehörden, Vormünder rc. w.
"'cht a^»a""îttung der Ortö-Piusvercine
îiUlà«» » Gebrauch von unserm Lehr-

prônât machen.»
" benützen diesen Anlaß neuerdings,

um den löblichen Ortsvereinen die Bethei-

ligung an diesem für unsere Zeit so wichtigen

Patronat an das Herz zu legen und sie

namentlich um besörderliche Einsendung
der Meistervcrzeichnisse an den Tit. Direktor

zu ersuchen.

12) Patronat für die Seelsorger
der italienischen Arbeiter in der

Schweiz.
Der Piusverein hat seinen bisherigen

Werken ein Neues beigefügt. In Folge
der vielen Bauten neuer Eisenbahnen,
TunnelS, Straßen, Häuser w. wandern
dermalen jeden Frühling mehrere tausend
Italiener in die Schweiz, arbeiten daselbst

während den Sommermonaten und kehren

sodann für den Winter in ihr Vaterland
zurück. Einige bleiben auch während dem

Winter in der Schweiz. Es wurde da-
her zu einem dringenden Gebot der christ-
lichen Nächstenliebe, für die Pastoration
dieser katholischen Arbeiter in ihrer italic-
irische» Muttersprache zu sorgen. Dieses
Bedürfniß stellte sich im letzten Jahre um
so mehr heraus, da die protestantische
Propaganda bereits ihr Augenmerk auf
diese Arbeiter richtete und dieselben z, B,
im Jura durch Sendlinge und Schriften
zum Abfall vom Glauben ihrer Väter
zu bearbeiten versuchte.

Der Piusverein hat daher in seiner Ge-

neralversammlung zu Einsiedeln beschlossen,
die Seelsorge dieser italienischen Arbeiter
unter sein Patronat zu nehmen und das
Centralcomite hat den Hochw. Monsgr,
I. B, KlauS, Dekan und Pfarrer in
Alt-St. Johann, Kt, St. Gallen, zum
Direktor desselben bestimmt.

Mit Eifer und Umsicht nahm sich der
Hochw. Hr. KlauS dieser Aufgabe an und
schon im April 1873 waren wir im Fall,
auf dessen Vorschlag Folgendes über den

Zweck und den Fortgang dieses Patronats
zu veröffentlichen:

„Der schweizerische Piusverein hat in
seiner Generalversammlung in Einsiedeln

am ZV. Aug. 1872 beschlossen, das Pa-
tronat für die italienischen Arbeiter in der

Schweiz zu übernehmen und, im Eiuver-
ständuiß mit den HH. Bischöfen, so

gut als möglich für die religiösen Bedürf-
nisse jener armen Verlassenen und so vie-

len Gefahren ausgesetzten katholischen Mit-
brüder zu sorgen. — Im Jura ist bereits

seit letztem Herbst ein italienischer Priester

ertra für die Arbeiter angestellt; ein Zwei-
ter ist nothwendig für Göschenen und ein

Dritter für die Linie Zürich-Weesen (lin-
keS Ufer). In Luzern widmete sich schon

den ganzen Sommer 1872 ein Pater
Kapuziner dieser edlen Mission. Die Strecke

Einsiedeln-Wädenschwil besorgt das Kloster
Einsiedeln. Für den Rigi und viele an-

dere Stationen müssen noch entweder ein-
heimische oder fremde Priester aufgesucht
werden.

„Der Unterhalt und die Reisen dieser

Priester, die Vertheilung nöthiger Bücher
und Devotionalien, Lokalmiethe für den

Gottesdienst w. w. erfordern bedeutende

Auslagen, die nur durch großmüthige Al-
mosen gedeckt werden können.

„Der hl, Vater PiuS IX. hat laut
Reskript der «oil^roF. Uropu^. llcl. vom
15. Dezember 1872 dem Werke seinen

besondern Segen ertheilt und den genann-
ten Arbeitern und ihren Wohlthätern einen

Ablaß von 50 Tagen verliehen, so oft
sie mit reumüthigcm Herzen sprechen:

„Hl. Joseph, Patriarch der Arbeiter, bitt'
für uns!»

„Wir erlauben unS, das Patronat
allen edlen Menschenfreunden in der

Schweiz zur kräftigen moralischen und

pekuniären Unterstützung auf das wärmste

zu empfehlen. Freiwillige Beiträge nehmen

entgegen: Hr. Pfeiffer-Elmiger in Luzern,
die Erpeditionen der Kirchenzeitung und

der katholischen Zeitungen, sowie die Di-
rektion und werden s. Z. öffentliche Rech-

nung stellen.

„Die Hochw. Geistlichen, in deren Ge-

genden mehrere italienische Arbeiter sich

aushalten, werden dringend ersucht, dem

Direktor (Hochw. Dekan KlauS) besör-

derlichst einen kurzen Bericht über die

Anzahl und pastorellen Bedürfnisse der-

selben einzusenden.»

Um das Patronat fester zu organisiren

hat das Centralcomite folgendes Regle-
ment festgesetzt:

-Règlement des Patronats für d»e Keel-
s-rge der italientlche» Arbeiter in der

Schweiz.
Alt. t.

Dieses vom schweizerischen Piusverein ge-

mündete Patronat hat den Zweck, im Einver-

ständniß mit den Tit, bischöflichen Or inariaten

sür die religiöS-stttliwen Bedürsnisse der italic-
nischen Arbeiter während ihrem Ausenthalt in
der deutschen und französischen Schweiz nach

Möglichkeit zu sorgen,
Art, 2.

Die GeschäftSleitung wird vom Piusverein
einer besondern Direktion übertragen, bestehend

a^ eimm Direktor. Vizedirektor und Cassier,

Art. 3.

Die Direktion besorgt die Geschäfte unent-

aeldlich und gibt durch das Centralcomite dem

Piusverein alljährlich Bericht von s-m-r Ge-

schästSführung und Rechnung über die Aus-

gaben und Einnahmen,
Art. 4,

Der Unterhalt der sür diese« Werk anzustel-

iendcn Priester, die nöthigen Reise- und Bu-
reau-Auölagen -c, werden bestellten:

1 AuS den freiwilligen Beiträge» der hiesür
anzusprechenden Behörden und Gesellschaften,

bei welchen die genannten Arbeiter angestellt
sind.



2. Au» dm nölhigcnfalls anzuordnenden
Collàm.

Art. ö.

DaS Patronat stollt sich unter den besondern

Schutz deö HI.Joseph, Patriarchen der Arbeiter,

Direktor:
Hochw, Hr. Dekan KtauS in All-St. Io-

haun, Kanton St. fallen.
B i z e d i r e k t o r:

Hr. Oberst Alois von Rediug-Bi-
beregg in Schwyz.

i; a s sier :

Hr. K. P se i ser-El in i ger in Luzern.

Jnr Laufe dieses Sommers ist es dem

Hochw. Direktor Klaus gelungen,
den oben genannten Stationen noch einige

neue beizufügen, so daß dieses Patronat
dermalen bereits ausgezeichnete Dienste

leistet und mit Recht die Theilnahme und

Unterstützung der katholischen Vereine und

Glaudcnsbrüoer verdient.

13. Jinauzielles.
Die Ergebnisse der diesjährigen

Kassarechnung, deren Details der General-

Versammlung zur Genehmigung unterlie-

gen, sind folgende:

R,. Hr. Pseisscr-Elmiger in Luzern
hatle sür die deutsche und italic-
nische Schweiz folgenden Verkehr:

Einnnhmeil.
Guihaben ans 1. Jänner 1372

Fr. 1!,502 10
Einnahmen während 1872 „ 5,801 06

Fr. 17,663 16

Ausgà'il.
Während 1872 Fr. 0,815 36

Guthaben.
Auf 1. Jan. 1872 Fr. 11,517 80

: j
ö. Hr. Pfarrer Helsfer in Freiburg

für sie französische Schweiz:

Einnahmen.
Guthaben auf 1. Jänner 1872

Fr. 8,249 6?

Einnahmen während 18? „ 6,642 64

Fr. 13,891 71

Ausgaben.

Während 1872 Fr. 2,367 30

Guthaben

Ans 1. Jänner 1873 Fr. 11,524 41

Das Gesamultgnthaben der Central-
kasse, dessen größter Theil in öffentlichen

Kassen zinstragend angelegt ist und in

welchem der Reservefond von Fr. 10,000
inbegrisfen ist, betrug
aus 1. Jänner 1872 Fr. 19,751 77"

*) In dem gedruckten Bericht der Pins-
annale» Nr. 6, Anno 1872, ist das Gut-
haben der beiden Kassen auf 1. Jenner 1872

Uebertrag Fr. 19,751. 77
auf 1. Jänner 1873 „ 23,042 21

Somit ergibt sich im
Rechnungsjahr 1872 ein

von Fr. 3,290^44,
wobei zu bemerken bleibt, daß auch dieses

Jahr wieder einige Rechnungen noch nicht
eingegangen sind, und die daherigen Aus-
gaben daher erst in der künftigen Jahres-
rechnung erscheinen können.

Gott segne das Streben und Wirken
des Schweizer PiuSvcreius. ")

Luzern, im August 1873.

Der Vorstand:
Gf. Th. Schcrer-Boccnrd.

Eilt „MiilhüUscher Hirieàies."

I.
Der neulich angezeigte „Hirtenbrief,,

des Hern. NeinkenS liegt setzt seinem

vollen Wortlaute nach vor. Im ersten

Theil desselben stellt sich NeinkenS die

Aufgabe, seine bischöfliche Würde alö eine

ihm rechtlich zukommende außer Zweifel

zu stellen. Deßwegen will er beweise»,

daß er in legitimer Weise gewählt sei,

und daß er die apostolische Nachfolge in

ununterbrochener Linie für sich habe. Die

Legitimität seiner Wahl versucht er da-

durch nachzuweisen, daß, wie er behauptet,

die bei seiner Wahl eingehaltenen Formen

identisch seien mit denen der christlichen

Urkirche. ES leuchtet ans den ersten Blick

ein, daß mit diesem Satz, selbst wenn

er mehr als eine bloße Behauptung wäre,

der nöthige Beweis noch lange nicht ge-

leistet ist. Würde sich im staatlichen

Leben ein Usurpator auswerfen und sich

irgend welches Amt zulegen, so würde

eS sür sein Recht nichr genügen, zu zeigen,

daß die Formen, in welchen er in den

Besitz seiner Gewalt gekommen, materiell

gut begründet oder etwa in einem frühern

Zeitpunkt sogar geltendes Recht gewesen;

richtig angesetzt, hingegen in der Addition daö

Gesammtguthaben durch einen Druckfehler auf
Fr. >8,55l. 77 statt Fr. l9,75t. 77 augegeben,
welcher Druckfehler htemit berichtigt wird.

Ueber daö manuiglaltige Wirken der ein-
zelucu Ortsvereine während dem Geschäftsjahr
1872/73 verweisen wir auf oie „Piuö-An-
na ten" und das «l! ni ls kin », tu welchen
Vereiirsorganen die daherigen Jahresberichte sich

vorfinden.

er müßte beweisen, daß sie im 6^^
Augenblick als Gesetz formelle

e

haben. Im Begriff der Legitimität

eben zwei Momente gegeben, das mate'

^
Moment der Uebereinstimmung mit

Rechtsbcwnßtsein, mit den

Ideen, dann aber auch das

Erfordernis; äußerer objektiver 'U

^
eines entsprechenden Gesetzes.

Moment nun fehlt dem Wahlnw

^
welchen NeinkenS für sich anführt, l!

und gar. Das bestehende Recht
e

denselben nicht. „
Den angedeuteten Mangel, an wu

die ganze Argumentation scheitert,

nun ReinkenS selbst gefühlt und such

^
zu helfen auf eine Weise, die

lein übrig blieb, die aber die ^
keil des altkatholischen Staudpuukt

recht deutlich zeigt. ReinkenS e^t^'t "

lieh den Wahlmvdns keck als eine
^

àmi .Pul», so daß. die "^PUU>gt^

stehende Wahiform keinerlei Entwu ^
mehr eingehen konnte, sondern ^
Jahrhunderte nnverrückbare Norm ^
mußte. Allein diese Behauptung

>

^
senschaftlich angesehen eine llugeltzUE

keil, widerspricht allen kircheiuecht
>

Doctrinen, wie der Kirchengeschichte,
W

uns euie Aenderung in den Fvru>eu^^
im ersten Jahrhundert nachweist. ^aber käme diese Unabänderlichkeit

einem Wahlmvdns zu gut, der etwa

^
dem altkatholischen übereinstimmte,

^ ^
der» derjenige» Form, welche in ^

^
st oli s eher Zeit angewandt wurde, ^
Form, in welcher Paulus den Tiw

^
Timvthens bestellte, und welche

rade Gegentheil der altkatholische>^

form ist. Ja, Hr. NeinkenS M
eigentlich den Ast ab, auf tvei^^^
selbst sich niedergelassen hat- De>u> ^
die Abweichung der späteren

„eine Vernichtung der apostolische ,iß

timilät der Bischöfe," eine

der göttlich geordneten Verfasst»^

welche schon vor dem Jahre 1966

neu haben soll, dann kom'^
der j a n s e n i st i s ch e n K i e ^ jzü
lands die apostolische L

m ität nicht m ehr zu, da

in der ganzen Zwischenzeit
r 'D-SA

(Siehe Beiblätter.)
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^hrhuàà in Rechts- und Lebensge-

kchen 9^' ^en jenem, „der apostoli-

kaw /llitinlität ermangelnden", römisch-

Senk ^'skopat steht, durch ihn

durn?-""^ Weihe empfangen hat und

fvl/>hre apostolische Nach-

sck'll
kann. Wenn aber den Bi-

Lev»'" ìltrechter Kirche die apostolische

Rxj' fehlt, dann fehlt sie auch Hrn.

^
" ins, der von ersterer Sendung und

»>ak
^"^angen haben will. Denn Nie-

Und /""" ^be», als er selbst hat
w auch die Utrechter Kirche nicht

si/ Sinkens eine apostolische Succès-
" deunitteln, welche sie selbst nicht hat.

S Ul/ psychologische und moralische
ì^^stzeichnung liegt in solchem Versah-

Ungemessen ist die Energie, mit
i cher Reinkenö sich anklanimert an sei-
^ bischg^j^x,, Würde. Darum ist ihm
"H kein Mittel zu radikal. Um nur

^bst als Bischof zu erscheinen, spricht er

^en Bischöfen auf dem katholischen Er-
^'und, nicht bloß denen in der Gegen-

Vera
î"àm allen frühern während der

scb,'i/^'^"t eines Jahrtausend die bi-
Würde ab. Er, der selbst als

hätt"^"^ ^sielst und sich zu rechtfertigen

ter ^ àch-, wirft sich als Rich-
send" ^ Generationen von Jahrtau-

se» / erklärlich: Im Gewis-

^echt/^ Gefühl deö eigenen Un-

à î'ef begründet, nur eine noch ener-

"'u/d /^äußerung des Egoismus ver-

schieht
° Paralysiren und so ge-

e>p. ^ Wß dem Gewissen die gerade

lvst^Wesehte Ueberzeugung aufgenöthigt

llUna
^ ausschließlichen Berechti-
^ìeser Egoismus schlägt dann,

erkannt ^^stehenden einen Gegensatz

i>be>- i" den revolutionären Furor
füch' j/" ^^chem dieser Hirtenbrief er-

Äscher-- sagte man auf „altkatho-
Vasig Tridentinum solle die

^vlizi/ welcher der „Altka?

^in ^">e Kirche erbauen wolle,

^zelmr Sinkens von der ganzen

">ihr ""^rtjährigen Entwicklung kaum

^elchx. durstigen Reste stehen, auf
Kirche ^"ôdeburger Centuriatoren die

" ^eduziren suchten. Vom Jahre

1870 ist man in Festsetzung des kirchli-

chen Normaljahrs bereits hinter das Jahr
1000 zurückgegangen.

Mit den Centuriatoren stimmt Rein-
kens durchaus überein sowohl in der Art
als den Resultaten seiner Geschichtsbe-

Handlung. Verhältnisse und RechtSbildun-

gen früherer Zeiten werden nach altka-
tholischen Parteimarimen als dem abso-

luten Maßstab gemessen; damit verliert
Reinkens alle Fähigkeit zu Auffassung hi-
storischer Verhältnisse und jedes Geschichts-
bild wird unter seiner Hand zum Zerr-
bild, zur Fratze. Nm nur ein Beispiel
herauszugreifen: In dem Bestreben, die

„altkatholische" Wahlform als die aus-
schließlich berechtigte, alle andern als un-
gültig darzustellen, stellt er im Besonderen
das Wahlrecht der Domkapitel als etwas
Abnormes, als ein Werk päpstlicher Will-
kür und fürstlicher Anmaßung dar. Der
geschichtliche Ursprung des Wahlrechts der

Domkapitel scheint ihm ganz unbekannt

zn sein. Die Untersuchung des Ursprungs
dieser Wahlform zeigt, daß sie nichts Will-
kürlicheö, sondern nur die Fortsetzung oder
doch Folge des urkirchlichen WahlmoduS
ist. In der ältesten Kirche war ja das
Christenthum und damit die kirchliche Or-
ganisation auf die Städte eingeschränkt,
von denen jede ihren Bischof hatte. Außer-
halb der Städte ist kein Klerus, der Ge-
sammtkleruö wird gebildet durch den Kle-
rus der bischöflichen Stadt und als dieser

in Kapitel zusammengefaßt wurde, durch
das Domkapitel. Das Wahlrecht der

Domkapitel ist also nichts anderes als
das Wahlrecht des Klerus in seiner alte-
sten Form, einer Form, welche die Kirche
in einem Theil ihres Gebietes bis heute

fortgeführt hat. Wenn also dieses Wahl-
recht des Domkapitels den Ideen Rein-
kens zuwider ist, so liegt der Grund nicht

da, wo er ihn sucht, nicht in Neuerungen

der kirchlichen Gesetzgebungen in Willkür-
lichkcit der Rechtsbildung, sondern im Ge-

gentheil in der konservativen Zähigkeit,

mit welcher die Kirche bestehende Formen

festhält.

Eine offenbare Geschichtslüge aber ge-

stattet sich Reinkens in der Art, wie er

den Kampf darstellt, der im Mittelalter
über die Besetzung der bischöflichen Stühle
geführt wurde. Während cS eine allge-

mein feststehende historische Thatsache ist,

daß dieser Streit zwischen Kaiser und

Papst geführt wurde und zwar darüber,

ob der Bischof durch Institution seitens

des Kaisers ein Glied der Feudal-Ver-

fassung sein solle, oder aber durch cano-

irische Institution ein Organ der Kirche,

— läßt Reinkens den Streit zwischen hö-

herein und niederem Klerus geführt sein

und gibt als Streitgegenstand das Wahl-
recht des Gesammtkleruö an. Das ist

altkatholische Geschichtswissenschaft!

Mit den angeführten canonistischen Un-

geheuerlichkeiten und Geschichtsfälschungen

kommt Reinkens endlich glücklich am er-

sten Ziel seiner Argumentation an, näm-

sich daß seine Wahlform die allein giltige
und somit seine Wahl legitim sei. Da-
mit hat er, was er haben mußte, an

was die ganze Sache des Altkatholizis-
mus hängt. Sein ganzes Verfahren ist

darum bloße Nothlüge. Es hieß da für

Reinkens: „Vogel friß oder stirb," glaub'

oder hör' auf, altkatholischer Bischof zu

sein.

Die Staatsherrschaft über die

Kirche in der Diözese Basel
und die Areiheiten uud Yechte der

Eidgenossen in Kirchensachen.

(Schluß.)

Nach dem früher Gesagten kommt die

vorliegende Rechtöschrift in der Forschung

nach den Rechtsnormen, welche in unserm

Kirchenstreit entscheiden müssen, zunächst

zu dem negativen Resultat, die gesuchten

maßgebenden Gesetze können nicht gefunden

werden in abstracten Theorien, in aprio-

ristischen Sätze» irgend welcher Rechts-

philosophe». ES können nur solche Rechts-

sätze eine allgemeine Geltung haben, welche

in der Form des Gesetzes oder einer gleich-

bedeutenden Form sich objektivirt haben.

Es fragt sich nun, ob für unsern Fall
bezüglich des Verhältnisses zwischen Staat
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und Kirche solche Gesetze sich gebildet

haben — und welches diese seien.

In solchem Gedankengang kommt die

Schrift zum positiven Nachweis der ent-

scheidenden Normen fur die schwebenden

Fragen. Zunächst wird unter der Alis-

sehnst „Gleichberechtigung zwischen Kirche

und Staat" die Autonomie der Kirche,

d. h. ihr Gesetzgebungsrecht in kirchlichen

Angelegenheiten, als mit dem Begriff und

Wesen der Kirche als äußerer Gemeinschaft

nothwendig gegeben dargethan. Damit ist

schon auch das weitere Ergebniß gewonnen,

daß die im Umkreis dieser Autonomie

erlassenen Normen in inneren Angelegen-

heiten der Kirche allein maßgebend sein

können. Denn entweder anerkennt der

Staat die Kirche; dann muß er auch die

nothwendigen Attribute derselben als eines

äußeren Organismus zugestehen und die

aus denselben ersiosscnen Akte gelten lassen,

oder aber er anerkennt die Kirche nicht,

dann eristiren für ihn die kirchlichen An-

gelegenheiten auch nicht und eö bleibt dann

wieder der Kirche die ausschließliche Re-

gelung derselben. So müssen allerdings
auch sür den Staat, sofern ;er sich um
innere Angelegenheiten der Kirche kümmert,
die kirchlichen Normen maßgebend sein;

denn so oft er solche Angelegenheiten be-

treibt, betreibt er nicht »imm sunm»
sondern «i'ös kànns» und so müssen für

ihn, wie für einen neMtionum AWtox,
der die Angelegenheiten eines andern be-

sorgt, die Interessen und Zwecke dieses

andern maßgebend werden.

Die kirchlichen Normen, auf welche nun

vorliegende Abhandlung im einzelnen ein-

geht, sind theils die allgemeinen Kirchen-

gesetze, das jus communs der Kirche,

daneben aber hat die Kirche, eben weil

sie nicht starr unitarisch ist, wie man aus-

geben mochte, sondern den Eigenthümlich-

keiten der nach Zeit und Raum verschie-

denen kirchlichen Lebenskreise volle Gerech-

tigkeit angedeihen läßt, entsprechend ihrem

universalistischen Charakter, noch Normen

hervorgebracht, welche nicht die ganze Kirche

betreffen, sondern nur die Verhältnisse ein-

zelner Länder regeln wollen und von den

Grundregeln des allgemeinen Rechts à
weichen. So kommt man auf den Begriff
sowohl der lex Mi'lieulnxis als sinZu-
^uxis und des Privilegs. Solch' singulä're

Bestimmungen sind es nun insbesondere

in unsern schweizerischen Biöthümern, die

eine vielfache Modifikation der allgemeinen

Kirchengesetze zur Folge gehabt haben.

Auf diesem Grund der kirchlichen
Gesetzgebung sind unsere kirchlichen Frei-
heiten entsprossen, nicht aber sind sie Aus-
fluß moderner Theorien, wenn sie auch

zufällig in der einen oder andern Einzelbe-

stimmung mit Conseguenzen ans den letz-

teren zusammentreffen. Dem entspricht

es, daß diese „Freiheiten" ihren Ursprung
ans päpstlichen Erlassen genommen haben.

Unter den allgemeinen kirchlichen Gesetzen

haben in unserer Diözese die Rechiösatznn-

gen deö Tridentinum eine besonders heftige

Anfechtung zu erleiden gehabt. Darum
widmet Hr. Amiet einen ganzen Abschnitt

seiner Schrift dem Nachweis, daß dieser

Theil des Ais communs der Kirche von
den sieben katholischen Ständen der Schweiz
in feierlicher Weise und in wiederholten
Akten als Norm deS kirchlichen Lebens

angenommen worden ist, wodurch nicht

ausgeschlossen wird, daß die herkömmlichen

Privilegien und Freiheiten nach wie vor
fortbestehen, weil daS allgemeine Gesetz

das spezielle nicht aufhebt, wenn es diese

Absicht nicht ausdrücklich ausspuckst.

In dem Ais communs der Kirche, dem

Pxiäöntinum, den bestehenden Verträgen
und altüberkommcnen Freiheiten gewinnt
somit die Rechtsschi ist den Rechtsboden,

von welchem auS die schwebenden Ange-

legenheiten zu entscheiden seien.

Von da geht die Darstellung über zur
Erörterung und Beurtheilung der obschwe-

benden cvncreten Streitfragen. Es werden

in drei Kapiteln die als „Motive" des

„Absetznngs"-BeschlusseS von der Diöze-

sankonferenz vorgebrachten Vorwürfe gegen

den Hochwst. Bischof der Diözese Basel

gewürdigt und zurückgewiesen insbesondere

die Unterlassung einer Anfrage bei den

Diozesanen über ihren JnfallibilitätSglau-
ben, die Anerkennung und Proklamation
dieses Lehrsatzes, die Exkommunikationen,

die Errichtung eines Priesterseminars, die

Dispenstaxen, die angebliche Preiögebung

bischöflicher Rechte, der „Bruch des Staats-
eides," zu welch' letzterem Punkt eine ein-

gehende Untersuchung des Verhältnisses

zwischen StaatSeid und Kircheneid folgt.
Bei allen diesen Vorwürfen aber wird

im Einzelnen der Thatbestand unter

die von den Ständen beliebten Carts

lungen und Fälschungen nachgewiesen
»>

die als Wirklichkeit zurückbleibenden
Th" '

fachen rechtlich beurtheilt.
^ ^

In einem weiteren Kapitel „Mastes
lungen" werden die Präzedenzfälle,

a>

welchen die Diözesankonferenz ihre Conchy

tenz darthnn möchte, untersucht »nd

Unzulänglichkeit der bezüglichen Thatst st

zu dem beliebten Zweck offen gelegt-
^

Entlieh folgt als conclussio aus e

Ganzen und auS speziellen Bestimm»»^
die Inkompetenz der Regierungen z»

„Absetzungs"-Gericht über einen

wobei zugleich die rechtliche Natur

Diözesankonferenz beleuchtet wird,

daö positive Resultat dieses Kapitel ^
gibt sich die ausschließliche Arictstlf)

Competcuz deS Papsteö in besagten

klagepunkten.

In einem Schlnßkapitel werden

einige politische Gesichtspunkte ^
Beurtheilung unseres Kirchenstreits

»an

haft gemacht. ^

Nach all dem bedarf cS einer l>est>^

den, Empfehlung nicht mehr, da die

stehend gegebene Skizze von dem -KE

der Schrift dieselbe schon genügend
«

eine reiche Rüstkammer in den lstW

Kämpfen unserer Tage hat erkenne» "

sen. Wir bemerken nur noch

der Form, daß diese so gehalten ist, ^
jeder gebildete Leser das volle

niß des BeweiSganges gewinnt, st

sich die Schrift zur Verbreitung >» »

teren Kreisen eignet.

Der öffentliche Unterricht- î!
Einmischung der Geistliche»

Schulwesen.

Eduard. Die gestrige FraA

für mich beim Beginn unserer Interne

wenig Anziehendes. Ich ging auf d» ^

ein nur mit einer Art von M»thw'

Dank dem Lichte, das du in meine "

leuchten ließest, hat mein Gesich^^ ^
um eine richtige Erkennlniß erweitert,

îî,

so werde ich heute weniger absperrst

meinen Behauptungen, weniger br
^

meinen Worten sein. Dennoch



475

^ erlauben, mit der bisherigen Offen-
d" „reine Gedanken über eine wich-
Frage, ich meine den öffentlichen

verricht, darzulegen. Ich werde

^

^ ohne Rückhalt heraussagen, was seit

^'blein meine Meinung in Sachen der
i n l e war, wie die Männer der Partei,

^ >ch bisher angehörte, darüber denken,
was skr Ansichten dießfallö in der

° gütlichen Meinung walte».
^ ^ o. Ganz gut, mein lieber Eduard;

^or soüte sich auch offener anSsprechen

urfen, als eben wir, die wir ja von
indheit auf einander gekannt und geliebt

habe»

Eduard. Nun, so vernimm denn
^ine Anschauungsweise:

Der Staat bezahlt die Schnllehrer,
^ Staat hat zur Errichtung von Schulen

"ad Schulhänsern das Meiste beigetragen;
ist xz, wie mir scheint, ganz in Ord-

"Ung, ganz natürlich, daß daS gesammte

^vlkSschulwcsen in der Hand deö Staates
Ich weiß wohl, du bist nicht dieser

Ansicht; aber ich möchte eben die Gründe
îiìr deine Ansicht vernehmen.

L e o. Auö deiner Beweisführung er-

à sich Folgendes: Mittelst der Geld-
îa'Mne, die der Staat alljährlich für den

àtlichxn Unterricht auswirft, und mit-
^stt der Unterstützungen, die er den Ge-
binden für die Schulen verabreicht, soll

Staat zum Besitzrechte auf Verstand

Gewissen, auf Geist und Herz der

wder beider Geschlechter kommen?
Nun kann ich aber unmöglich glauben,

die Familienväter oder überhaupt die

^îeuerpflichtigeu bei Ablieferung ihrer
neuern in die Staatskasse niemals daran

packst haben, das Edelste und Kostbarste
^ und an ihren Kindern — ihre Ver-

^nft, ihr Herz und Gewissen — zu ver-
uufeu oder kaufen zu lassen, oder überhaupt

^Mudwie zu verschachern. Und doch fände
US alles statt, könnte wenigstens statt-
ìuden, wenn es mit deinem Grundsatze,

auch der Grundsatz deiner Parteige-
ist, sà Richtigkeit hätte. Es ist

"klich nur zu gewiß, sobald man einmal
loluter Herr und Meister in der Schule

A
sobald beherrscht man auch die

^Nichten, die Meinungen, die Kenntnisse,

^ ^"rndsätze, Mttelst welcher Glaube
Tugend eingeflößt und befestiget, oder

dann untergraben und von Grund aus

zerstört werden.

Ed na r d. Dein Eiuwurf ist nicht

ohne Logik; aber ist er auch thatsächlich?

Du weißt, man kann einen Beweis nicht

besser, nicht kräftiger und schlagender füh-

ren, als wenn man ihn mit Thatsachen

belegt. Ich will die Fahne einziehen und

daS Gewehr strecken, sobald du mir den

bestimmten Nachweis leistest, daß ein Staat
oder einige Staaten mittelst des öffent-

lichen Unterrichtes in dem Grade und in

der Richtung, wie du behauptest, Herr und

Meister über die Geister geworden sind.

Leo. England, Holland, Preußen,

Bern, Zürich, Basel, Genf waren einst

katholische Staaten; sie sind protestantisch

geworden und zwar vorzugsweise mittelst
des öffentlichen Unterrichtes, dessen Mono-
pol der Staat sich vorbehalten. Diese

Beispiele stehen aber nicht allein. Die
türkische Regierung hat allen öffentlichen

Unterricht in ihren Händen, und so kommt

es, daß sie mit Hülfe ihrer Bücher und

Professoren nur den Koran, nur die Lehre

Mahomcts verkündet — und mit was für
einem Erfolge? Die türkischen Kinder

glauben alle an ein f l e i s ch l i ch s i n u-

licheS Paradies, und nennen unS

Katholiken und alle Christen überhaupt

uur H u n d e. Die Kinder der Hindous
werden in den Schulen unterrichtet, die

Schlange sei ein Gott und die Kuh eine

Göttin, — und so werfen sich denn Kinder,

Jünglinge, Männer, Frauen, Greise nieder

vor der mit vergoldeten Hörnern geschmück-

ten Kuh und vor der Riesenschlaugc, die

sich auf einem prachtvollen, mit Blumen

und Immergrün bekränzten Wagen herum-

wälzt!...
Doch, wozu die Beweise so weit her-

holen? In Frankreich, unter der Regierung

Ludwig Philipps, sagte Hr. Thierö von

der legislativen Tribüne herab, es gebe in

Frankreich 4N,t>00 Schullehrer, die in ihren

Primärschulen die Gottesläugnung lehren.

Und glaubst du wohl, diese große Wunde

sei gegenwärtig aus- und zugeheilt?

Ich wiederhole darum und sage: Ist
der Staat wirklich und vollständig über

den Schulunterricht Herr und Meister aus

dem Grunde, weil er ihn bezahlt; dann,

mein lieber Eduard, können die Kinder

deine Brüder und Schwestern und Freunde,

es können alle Kinder des Landes, welche

die StaatSschulen besuchen, alles werden,

was und wie es dem Staate beliebt —
Atheisten, Malerialisten, Nationalisten und,

wenn ihn etwa die Lust dazu ankäme, wohl

gar noch Mahometaner, Boudhisten und

flachhin Heiden.

Nein doch, mein lieber Freund! der

Staat kann unmöglich der absolute Schul-

meister und Alleinherrscher des öffentlichen

Unterrichtes sein, auch wenn er das Lehr-

personal Hunderlfach bezahlen, daS präch-

tigste Schulmaterial liefern, auf Bequem-

lichkeit und Comfort für alle Lehrer und

Lehrerinnen aus's beste Bedacht nehmen,

alle Schulhäuser und Kollegien von innen

und außen mit seinem Goldschaum über-

kleistern würde. Denn erstlich ist nun

einmal bei unS in der Schweiz der Staat

nur der Beauftragte des Volkes; so sollte

er denn auch die Steuern und Abgaben

des Volkes nicht verwenden ohne Rücksicht

aus all' die Wünsche und Rechte der Fa-

milieuväter, die ja auch einen und zwar

bedeutenden Theil des Volkes ausmachen.

Ueberdies hat der Staat weder Beruf noch

Recht, andern die Sendung zur Ertheilung

des Unterrichtes zu verleihen; hätte er

dazu das Recht, so müßte es ihm ja von

daher kommen, daß er der Souverän, der

Oberherr über die Seelen der StaatSan-

gehörigen, der Landeökinder wäre. Wie

es nun aber, mein Freundj in der ganzen

Welt keinen andern unbeschränkten Herrn

und Gebieter über die Seelen gibt, als

Gott allein, so folgt daraus ganz logisch,

daß auch Gott allein daS Recht hat, An-

dcre zur Unterweisung dieser edeln, ihm

so theuern Seelen, die er nach seinem

Bilde und seiner Verherrlichung erschaffen

hat, die Sendung zu ertheilen.

Eduard. Und dennoch, alle Staats-

regierungen auf dieser Erde halten sich

berechtiget, andern diese wichtige Sendung

zum Jungendunterrichte zu ertheilen. Einige

sogar, z. B. die russische Regierung, wie

die Regierungen Englands, Hollands und

Preußens, halten sich, wie du weißt, be-

rechtiget, sogar in der Kirche den Unter-

richt zu ertheilen, indem sie Religionslehrer

ernennen, approbire», oft auch rcvoziren.

Leo. DaS ist eben eine recht betrü-

bende Usurpation, ein Eingriff in die

à
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Rechte Gottes,*) O mein Eduard! wenn

man die Sendung zur Ertheilung des

Unterrichtes Gott allein und denjenigen,

welchen Gott sie übertragen, überlassen

würde, dann gäbe eS nur einen Glauben

auf Erden, wie es auch nur einen Gott
gibt. Dann gäbe es für alle Völker des

Erdkreises nur Eine Religion, nur einen

und denselben Kultus. Wie herrlich wäre

daS! Ueberall würde sich die schönste Har-
monie der Geister, der Herzen, aller Wil-
lensrichtungen offenbaren.

Eduard. Ohne Zweifel wäre die

Glaubenseinheit, die Vereinigung der Gei-
ster und Herzen eine herrliche Sache. Doch,
lassen wir diese schone Theorie einstweilen
bei Seite; ihre Ausführung ist ja, leider!

für jetzt und für lange Zeit zur Unmög-
lichkeit geworden. Gehen wir vielmehr

auf den wirklichen Thatbestand ein.

Da nun einmal eine lange und wie

zum Recht erwachsene Gewohnheit den

bürgerlichen Unterricht überall in
die Hände des Staates übergehen ließ, so

kann man jetzt die Schule nicht wieder

der Kirche übergeben. Das wäre ja ein

Rückschritt in das Mittelalter, von dem

auch du nichts wissen willst,

Leo. Obschon heutzutage die Schule

faktisch in der Hand des Staates liegt,
so folgt daraus ganz und gar nicht, daß

wirklich kein Geistlicher, der doch mit der

Seelsorge bekannt ist, daß kein Bischof,

auf dem doch die Verantwortlichkeit für
den in seiner Diözese ertheilten religiösen

Unterricht lastet, daß kein Familienvater,
der doch ebenfalls vor Gott für seine

Kinder eine schwere Berantwortnng über-

nommen hat, — nichts, absolut nichts

mitzureden haben soll in all' dem, was
den staatlichen Schulunterricht berührt:
nichts zur Auswahl der Schulbücher für
Lektüre, Geschichte, Literatur; nichts zur

Wahl der Schullehrer ; nichts zu dem, was
die Schuldisziplin, die Bildung des Her-

zenS, die Sittlichkeit, die Grundsätze be-

trifft?
Wie? die Geistlichen, die Familienväter,

ch Jedermann erinnert sich an das merk-

würdige Schreiben, das S. Heiligkeit Papst

Pius IX. an den Erzbischof von Freiburg
gerichtet hat, und in welchem wir in so be-

redter Sprache bestätiget finden, was wir so

eben über diese wichtige Frage gesagt haben.

die katholischen Gemeinden sollen zn solchen

Dingen, die von entscheidendem Einflüsse

auf das sittlich Leben der Kinder sind,

nichts zu sagen haben, nichts, wenn auch

die Lehrbücher der Geschichte mit anti-
kirchlichen Tendenzen durchspickt sind; nichts,
wenn man unerfahrenen und unschuldigen
Kindern sogar Romane in die Hände
spielt, in welchen die Geschlechtsliebe und
andere Dinge, die gar nicht für ein solches

Alter passen, verhandelt werden; — nichts,
wenn auch die Bücher für Erziehung, Un-

terricht und Moral Rationalisten und

Atheisten zu Verfassern haben, die selbst in

profanen Büchern, wie Geschichte, Geologie,

Geographie, Literatur gar oft Mittel und

Gelegenheit finden, das feine Gift ihrer
verderblichen Irrthümer und verkehrten

Ansichten in'S Herz der Jugend zu gießen;

— nichts, wenn ein Schulmeister erwählt
wird, der nach seiner Begangenschaft zu
urtheilen, ein unchristlicher Mann ist; —
nichts, wenn diese für die Zukunft einer

Gemeinde so wichtige Persönlichkeit ein

schlechtes Beispiel gibt und die religiösen

Pflichten im mindesten nicht erfüllt; wenn

ein solcher sogar nicht einmal den Kirch-
weg kennt, in der Gemeinde die Liebe zum
Gottesdienste, die Sittlichkeit und den

christlichen Glauben untergräbt, sich bei

jedem Anlasse als einen abgesagten Feind
der Geistlichkeit und ver Kirche kund gibt,
und überdieß noch seinen Einfluß dahin
mißbraucht, daß er die Jugend in unchrist-
liche Klubs und Gesellschaften hineinzieht;
— nichts, gar nichts, wenn auch ein

solcher Mensch und jene, die ihn hersenden

und unterstützen, offen ihre Absicht kund-

geben, künftig nur noch eine Moral ohne

Dogma zu lehren, und die sich nicht scheuen,

von der gesetzgebenden Tribüne herab die

religions- und konfessionslose
Schule zu proklamiren. Mein Freund,
ein solches Vorgehen ist durch sich selbst

und seine eigenen Resultate gerichtet,

Eduard. Herzlichen Dank, mein

lieber Freund! Heute und diese letzten

Tage hast du mich in wenig Zeit über

Vieles aufgeklärt. Einen dichten Dunst-
kreis von in langer Zeit liebgewonnenen und

gehegten Vorurtheilen und Irrthümern hast
du zerstreut. Mein Gott! ich hatte nie,

wirklich nie, reiflich und mit vollem Ernste
die Folgen betrachtet und erwogen, die aus

unsern modernen Theorien hervorgehe»-

hervorgehen aus jenem Wahne, wo»»

man Alles verweltlichen, Alles »erst» >e

will — die Erziehung, das Christen! )»"b

die Geistlichkeit, die Religion, den » ^

dienst und wohl gar noch Golt selbst'

Wochenbericht.

Aisthum Aaset.

Solothurn, Hier brodelt und D
und schäumt es wieder gewaltig >»

Hexenküche der radikalen Presse, st>t e

die Ceresolesche Enthüllung über „» t

montane Jnterventionsgelüste" unter

gefallen ist. Bewiesen hat zwar
Ceres»

nichts, allein das thut nichts zur Sa 1

^

gibt es doch keine Confession, welche ett»

gröberen Köhlerglauben hätte, als »»
^

Radikalismus für seine Parteidog»'^
Und nun gar in einem solchen v

Welche Erleichterung für sein haßersü ^
Herz, wenn er Jemand in Sicht

^
kommt, über den die Fluth seiner sch^''

zen Gefühle sich ergießen darf!
Aber weil der Mensch nicht vâ^ht

lebt und der Liebe bedarf, so

es: Wie die radikale Galle sich

kommt Reiukeus des Wegs; Fürst '

marck trägt den Bischofsstab voraus,
^

wohlbekannte „Brüder"schaar, auch ^»^
„Schwestern" sind im Gefolge.
sich auch unser Radikalismus nicht

ger, in Staub niedergeworfen, verdreht

^
die Augen zu himmelndem Ausdruck »^
legt in gar andächtige Falten das

ficht. In Thränen der Rührung Z»^ ^

er ob der „altkatholischen Hirlenbu»^
Stören wir nicht seine feiertäglich» ^ "

mung, sie ist so selten. „
— Wie wir im „Volksblatt v,

ersehen, hat „daS Amtsgericht Ölten-
^

gen den ErPfarrer Hausheer von -

bach wegen unbefugter Verachtung

amtlichen Handlungen (Taufe eines

getauften KindeS und Christenlehrh^^'
'

nach 8 145 Ziff. 1, 4 und 5 des

G. B. zu 1 Monat Gefängniß und

Jahren Kantonsvecweisuug verurtheÜt

Bern, Die Beschwerde, welch»
^

Fürsprech Amiet von Solothurn "

Rechtsfreund des Hochwst. Hrn. ^
der Diözese Basel der Bundesbehörd»

»^



477

rec/-^ 'st von dieser den Diözesan-

Vernehmlassung mitge-' îll ìvoì'^en.

öfs-n.l'?^ »Eidgenossenschaft" ver-

das
à „föderalistischesProgramm,"

je och nur Privatarbeit, keineswegs
''"gebendes Parteimanifest sein will,

h/ theilt filr die religiösen Ange-
leiten folgende Grundsätze:
Nantie der Glaubensfreiheit und der

Gottesdienstes (libertö clo8

den ^ istieniand soll gezwungen wer-
' einer religiösen Gemeinschaft anzuge-

einem religiösen Unterricht anzu-
°l"en oder eine religiöse Handlung zu

Eivilstand und alles waö dazu

^ststt, ist Sache der bürgerlichen Behör-
^^)t ""s Beerdigung,

eibot, ohne staatliche Genehmigung

den ""l Schweizergebiet zu grün-

" Die enge Fühlung, welche unsere
^'"eizerischen Staatsmänner mit der

^ ' enßjsche » Regierung unterhalten,
^icht sich in der Thatsache aus, daß un-

^ Bundeöprästdent unserm Gesandten iu

^"'vertrauliche Schreiben zugehen läßt

Das-
..ì^îilung am jenseitigen Hofe,

ko»! v'chtig an ihre Adresse ge-
Men sind, bezeugt das Leibjournal des

>hre°m' ^ Spenersche Zeitung, durch

^^Z-röffentlichnug

die r,
republikanischem Geiste

sol.. sttegiernng beseelt ist, bekundet
' ^ Mittheilung auö dem Jura:

i>, Gensdarmen im Jura sind

i,l ^ten Zeit etwas matt geworden

d'enn
^"zeigen gegen die Geistlichen,

N»,,
UkaS unserer Russen-Regie-

hsndxst" Zuwider

t»nst^ê^ eine Ehe insegneten, ein Kind
ser Zl^' ""dere „Schlechtigkeiten" oie-

Misses
^^î"grn. Es regte sich bei ihnen

d>o ^
^ch"'"gefühl, da einzuschreiten,

'^n d" ehrlichen Menschen

^ Me I eines Vergehens gegen

toil, "^'che Gesellschaft nicht einleuchten

^erfol schnöde Werk der

"icht ^ll'^ Katholizismus im Jura
^>n erkalten lassen zu müssen,

Erring auf das Mittel, die

ìMnsti^î'v" mittelst Geld wieder wach-
""d den Landjägern und Gemeinde-

polizeidiencrn den dritten Theil der Bußen

zuzusprechen, in welche die Geistlichen in

Folge ihrer Anzeigen verfällt werden.

Vielleicht kommt unsere radikale Berner

Regierung auch noch auf das Auökunftö

mittel deö Schnapses, um ihre „Schau-
darmen" gegen ein Paar Duzend schwarze

Röcke zu stimulire», oder gar auf die

Einführung eines Schußgeldeö für
Erlegnnng eines widerspenstigen Geist-

lichen.

— Unterm 21. Juli erging seitens

deö Geschäftsträgers des hl. Stuhls bei

der Eidgenossenschaft eine Note an den

Präsidenten des BnndesrathS. Dieselbe

hat den Zweck, die Vorwürfe, welche durch

amtliche Akte wie in der Presse anläßlich
der Ernennung deS Hochwst. Hrn. Mer-
millod zum apostolischen Vikar, dein hl.
Stuhl gemacht wurden, zurückzuweisen.
ES wird der hl. Stuhl damit gerechter-
tigt, daß die fragliche Ernennung eine

luoß provisorische gewesen sei, welche durch
die augenblickliche Nothlage der katboli-
lchen Gemeinde Genfs gefordert war.
Als Provisorischer Akt enthielt sie keinerlei

Präjudiz, beließ sie die Sache iir àtu
siun, so daß darin keinerlei Beeinträchti-
gung staatlicher, bei der definitiven Rege-
lung erst eingreifender, Rechte erkannt
werden kann.

— Thun. Ueber Hrn. Bühlmann,
der hier die Pastorirung der katholischen
Gemeinde übernommen hat, glaubt daö

„Echo vom Jura" die Versicherung ab-
geben zu dürfen, daß die Aguisition, welche

der AltkatholizismuS an demselben ge-
macht haben will, zweifelhaft sei.

Aiirgnu. (Eorresp.) Ein Wort
zur Verständigung. Nach dem

Berichte der Zehnderzeitung, dem Leibvr-

gane freisinniger kath. Geistlicher, soll den

13. dieses in Brugg eine Versammlung

von freisinnigen kath. Geistlichen stattge-

funden haben, behufs Besprechung einer

öffentlichen Erklärung gegenüber der in

der letzten Bundesversammlung gefallenen

Aeußerung, als sei von gewissen kathol.

geistlichen Würdenträger» in Frankreich

Hülfe angerufen worden, veranlaßt durch

den Druck im Jura und die Verbannung

Mermillvds.
Wenn nun die aarganische katholische

Geistlichkeit durch eine Erklärung ein

Unterfangen, jwenn es sich. — waS bis jetzt

keineswegs geschehen — als wahr heraus-

stellt) verurtheilen und jede Mitbetheilignng

an demselben mit Entrüstung von sich

weisen will, so mag sie es thnn, ver-

pflichtet dazu ist sie nicht. Aber die Art
»nd Weise tadeln wir, mit der die Ein-

ladung zu erwähnter Versammlung statt-

gefunden hat, das Gehei»mißvolle und

Versteckte klagen wir an, mit der diese

Angelegenheit behandelt werden sollte.

Warum eine Versammlung ansagen,

von der Niemand weiß, woher sie kommt,

wohin sie weht und von wem sie ausgeht.

DaS ist schon ein verdächtiges und zum

mindesten ein zweideutiges Moment. Wenn

ein oder mehrere kathol. Geistliche eine

Einladung ergchen ließen, so mochten sie

selbe öffentlich und mit Ramenöunterschrift

bekannt machen, insofern sie ganze und

unabhängige Männer sind.

Und warum eine Versammlung gerade

nach Brugg ansagen, zwei Tage vor dem

Feste Mariä Himmelfahrt, warum nicht

im Centruni der kathol. Geistlichkeit und

warum nicht zu einer für sie gelegeneren

Zeit?
Und warum nur eine Einladung an

die freisinnigen kath. Geistlichen?

Das Alles sind Momente, die höchst

tadelnöwerth und von nichts weniger

als von Pastoralklugheit und amtsbrüder-

lichem katholischem Geiste durchdrungen

sind.

WaS will man mit dieser Art der Ein-

ladung? Man will damit von vorneherein

n unzig Theilen der aarganische» kathol.

Geistlichkeit die Gelegenheit, sich an der

Sache loyal betheiligen zu können, ab-

schneiden und sie gezwungen iioloiw vàs
in den Verdacht der VaterlandSlosigkeit

bringen. Man will damit der Behauptung

auf die Beine helfen, als habe die ultra-

montane Geistlichkeit, die nicht allein dem

Vaterlande, sondern auch der Kirche treu

dient, keine Vaterlandsliebe. Das soll ein

Fühler sein für kommende Zeiten. Ein

solches Unterfangen nun verdammen wir

niit aller Entschiedenheit, es ist kein ehr-

liches und kein patriotisches. Wir ver-

stehen wohl das sich obenan Schreiben, An-

klopfen und Räuspern und das alle die

übrigen kathol. Geistlichen Herunterdrücken

wollen.
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Wollte man die Sache aufwärmen, die

übrigens im Nationalrathe von Herrn

Segesser, dessen Votum wir Alle unter-

schreiben würden, gründlich abgethan wurde,

ohne daß auf Jemanden ein bestimmter

Vorwurf auf Intervention fallen konnte,

so sollte sie offen und so behandelt werden

(sie wäre aber besser unterblieben), daß

alle kath. Geistliche deS Kautons sich an

derselben hätten betheiligen können; aber

nur die freisinnigen kath. Geistlichen einer

Betheiligung für würdig halten, erscheint

uns als elend und verrätherisch. Wir
kennen diese Freisinnigkeit, waS sie an-

strebt, wohin sie will und was sie hinter

sich hat. Wir sind überzeugt, wenn die

Einladung eine vernünftige und redlichge-

meinte gewesen wäre, kein einziger kathol.

Geistlicher hätte sich derselben entzogen,

nicht vom erster! bis zum letzten, nicht

vorn urfreisinnigen bis zum erzultramon-

tanen. Denn der kathol. Geistliche liebt

und muß daS Vaterland lieben, und er

findet seine Vaterlandsliebe am schönsten

darin bethätiget, wenn er dem Kaiser gibt,

waö des Kaisers und Gott was Gottes

ist, wenn er seiner Pastoration treu nach-

kommt, ein gute« Beispiel gibt, nüchtern,

einsam und gottselig lebt und damit zum

Segen Aller wirkt.

Darum, wenn die aargauische Geistlich-

keit in dieser Angelegenheit die Initiative
ergreisen will, so geschehe sie offen und

mit Besonnenheit, nicht aber im Geheimen

und verborgenen mit der Absicht, einen

Schlag ins eigene Haus zu führen. Wenn

man aber diesen Gegenstand immer auf-

wärmen wollte, um im Aargau unter der

Geistlichkeit Spektakel und Spekulation

zu machen, um nicht bloß eine Spaltung

in der Sache, sondern auch in der Person,

unter der kathol. Geistlichkeit selbst herbei

zu führen, die bis anhin einträchtig da-

stand, so verurtheilen wir ein solches Un-

ternehmen als ein höchst unkluges, schad-

liches und unpatriotisches, auch wenn eS

von solchen Geistlichen ausgeht, die sich

selbst freisinnig nennen, aber ihren Freisinn

mehr in allen äußeren Formen, als in

wahrhast christlicher Liebe zur Schau tragen.

Nur die Wahrheit macht frei!
Uebrigens glauben wir, die Chorknabe»

handeln nur auf Geheiß eines geheimen

Akteurs. Luxisuti

— Mehrere katholische Geistliche deS

„Frickthals" geben im „Schwzb." folgende

Erklärung ab: „Die Einladung zu einer

Versammlung liberaler katholischer Geist-

lichen des Kantons Aargau behufs Pro-
test gegen daS ehrlose und Vaterlands-

verrätberische Treiben gewisser katholischen

Geistlichen — veranlaßt die Unterzeichne-

ten zu folgender Erklärung:
1) Daß sie weder bei der ersten Ein-

lavung nach Baden nnd ihrer Abstellung,

noch bei der zweiten in Brugg bctheiligt

waren.

W2) Daß nach ihrer Ueberzeugung eine

Versammlung zu diese»! Zwecke nicht noth-

wendig war, indem gewiß jeder schweize-

rische Geistliche, welcher Ehrgefühl und

vaterlandische Gesinnung besitzt, von selbst

ein solches vaterlandsverrätherischeS Trei-
den einer gewissen Partei verabscheut,

ohne das Urtheil einer Kautonalkonferenz

abzuwarten, als deren Mitglieder wir uns

nuter gegenwärtigen Umständen nicht be-

trachten.

Um jedoch über ihre Stellung in den

gegenwärtigen kirchlich - politischen Fragen
keinen Zweifel zu lassen, so erklären die

Unterzeichneten, daß sie, wie sie seiner

Zeit d e am 12. Mai verworfene revidirte

Bundesverfassung zur Annahme empfohlen

haben, so auch fernerhin entschieden zu
Allein halten werden, was dem geistigen

Fortschritt und dein Wohl deö Vaterlandes

frommt und daß sie zwischen Religion
und hierarchischen Bestrebungen stets unter-

scheiden werden.

C. Schröter, Pfarrer in Rheinfelden.

— C. Boßart, Pfr. in Lanfeuburg.

— Fr. Gilg, Pfr. in Magdcn. —

I. Mühlbach, Pfarrverweser in

Stein. — Fr. Uebelhart, Pfr. in

Eiken. — K. Seiler Pfr. in Oesch-

gen. — Fr. Leubin, Pfr. in Met-

tau. G. Psisfer, Pfr. in Möh-
sin. — K. Lochbrunner Pfr. in-

Obermumpf. — G. Reimann,
Kaplan in Lanfeuburg.

BasclllNtd. Der Vorstand des kirchli-

chen Reformvereinö spricht in einer Ein-

ladung zum Beitritt die Tendenz deS

Vereins dahin aus: Sie wollen im Christen-

thum nicht ein fertiges abgeschlossenes

Lehrspftem, sondern Hingabe an die Zwecke

Gottes. (Logischer Gegensatz?!). Die

herkömmliche christliche Lehre sei da

dukt früherer Zeiten, und habe mit die

Geltung verloren. Sie verkenne"

Lehrautorität ; die einzige Quelle der

^
barung anerkennen sie in

wissen und Erfahrung, ^"st^ebel,
Unterschiede erkennen sie ein

^
(Also Glaubenseinheit! Ganz >">e

Syllabus, Jecker siauS!)

Yisthum St. Gallen-
^

St. Gallen. Wie oft betheuert ^
Liberalismus eS hoch und tsiiülU

Staat befasse sich nur mit der Km

Ganzen, dagegen das innere religw e

^ ^
deö Privatmanns, das sei ihm e>

friedeter Kreis, dem er unter keine»

ständen nahe treten werde.

Diese Bctheneruugen werden du>

neuesten Regierungsraths-Erlaß
de

tous St. Gallen auf ihren wachen ^
zurückgeführt. In demselben mir

^
Geistlichen dieses Kantons verbot-M ^

ì

geistlichen Uebungen in Mehrera»

terziehen. Damit ist der Zensth, ^
daS afterliberale System überall zn^ ^
die Beherrschung der Gewissen,

gewaltigung deS Individuums in

innersten Gedanken im Prinzip

erreicht. Die Verwirklichung ^

guenzen ist nur mehr Frage der

selbst „das Beten im stillen Käm»»» ^
sonst in der Theorie — weniger s

Praris — unserer kirchenscheuen

so beliebt, könnte in unliebsame Tollst^

mit dem Landjäger führen. Abe>

der natürliche Gang: Zuerst ^ z,

daö äußere Gebäude, die Kirchenverm

nieder; dann geht die wilde

daS Gewissen jedes Einzelnen.

hat man Leim nnd „religiöse AG

Bundesverfassungen.

MstHum KlM. îl-

Zürich. Wie dieZürcher
fahren — ist zwar seit den

auf der Italia in Beckcnried und ^
wärts wohl bekannt; sie sche"'^ ^
diesen Zweig modernen Kulturleben

zu höherer Blüthe entfalten Z"

Denn also schreibt man aus à

„Einzelne Persönlichkeiten einer

schaft aus dem Kanton Zürich,
einen Ausslug aus den Slooß



^ grenzenloser Noh-

Kav '^lben drangen in die beiden

^ â) » nen b u ch ein, weir-

Bod ^rcuz ans den

sesii^ ìî^n il, der obern den be-
^ ^ ^eihwa>serkessel von den Stüh-

d^
!>^ sieben noch andern Unfug. Lei-

der Thatbestand erst erboben

»ol
^^7 ^ Betreffenden die kanto-

^.7 kreuze hinter sich hatten, sonst

à sie dein Arm der Gerechtigkeit
entgangen sein/'

^j.^^iber gcräth nun wohl der „ge-
ite Chor Wicsendangen" in höchliche

^ ^»»g, der er in einer geharnischten

j,/î"»ig an das „Vaterland" AuSdrnck

Worin keines seiner Mitglieder
Kapelle betreten haben will. Ihrer

Correspondent

^
'-Baterland" einen Dämpfer auf mit

^
îelegraphisch gegebenen Replik:
„Der Untersuch des Bezirksamtes

s
^vyz, gestützt auf mehrere Zeugen, kon-

^'rt, daß 6 Personen benannter Ge-
Schaft j,, den Kapellen waren, die also
°S»r das Betreten zu läugnen schienen."

U'ld da wagt es, die „N.Z.Z." über

v
"Uwiischen Wallfahrten die Augen zu

^ ^Yen, meil dllrch sie Interessen der
nialstat nnd Volkswirthschaft Scha-" "chn.en.

Die Todten des AltkathvliziömnS
Wnten schnell. DaS Fest Maria Himmel-

^
Bt konnte in der altkatholischen Kirche we-

à^7 Biangel an Theilnahme (7)

ge»
Lauert werden. Im sehr gerannst-

^ Heater-Foyer dagegen, wohin sich

Got/^w" Katholiken zur Feier ihres

»um
^^enstes nvthgedrnngen zurückziehen

die ^ kaum Platz genug, um all'

der A'^)tigen zu sassen. Köunte sich

à ^Ustholiziömnö unn trefflicher kenn-

înche^?' à'ch diese beiden That-

Iiisthum Genf.

ein^îî' HUr hat am letzten Sonntag

statt Katholiken-Versammlung

îiner^N'à"' Ihre Stimmung fand in

»ist HU Vater Pius IX.
b-ae's"'" an Mons. Mermillod

es
^ "len Ausdruck. Theilnehmer waren
'Übst nach der N. Z.-Z. fünftausend.

— „Die Reihen lichten sich", nämlich

für die Schwarzen — schrieb neulich der

Soloth.-Landbote mit großer Emphase,

großartige Perspektiven eröffneten sich da

dem Leser, imm.r höher stieg die Span-

nung, bis man am Schluß erfuhr, die

Alikathvliken seien um die ganze Person

des Hrn. Abbst Liövrc reicher geworden,
und er habe sich Hrn. Pater und Mater

Hyanzinlh angeschlossen.

— Nachdem es dem AbbcZ Loyson mit
dem lebendigen Wort nicht gelungen, seine

apostolische Mission durchzuführen, versucht

er eS jetzt mit Feder nnd Papier nnd mit
der Hilfe des Druckers, indem er für die

freisinnigen Katholiken der französischen

Schweiz In outlroliPu; 8umM herausgibt.
Schließlich durste der radikale Fazy Recht

behalten: der AllkathvliziSmus friste sein

Leben nur von der Coalition der calvi-
nischen Aristokratie nnd der Jungradikalcn.
Die Concurrenz der Freiheil werde ihn
todten.

Deutschland. München. Von hier
geht unS folgende Mittheilung zur Ver-
öffentlichung zu:

Der unterzeichnete Kommissär der 22.
General - Versammlung der Katholiken
Deutschlands bringt im Einvernehmen mit
dem vorbereitenden Comite für die 2 I.
katholische Ge n era l-Ve rsamm-
tun g hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß in Anbetracht der dermaligen Gesund-

heitSvcrhältnisse in München die daselbst

vorbereitete General Versammlung am I.
September d. Is. nicht eröffnet werden

wird, und daß über etwaige spätere Ver-
anstaltnng derselben bei Eintreten günsti-

gerer Umstände seiner Zeit wird öffentlich

Mittheilung gemacht werden.

Borkum, den 16. August 1873.

Knrl Fürst zu Löwenstein.

(Mit zärtlicher Sorgfalt hatte nämlich

kurz zuvor löbliche Polizei „das Vertrauen"

ausgesprochen, daß die Unternehmer von

Versammlungen, „welche Fremdenzüge in

Aussicht nehmen", in richtiger Würdigung

unserer gegenwärtigen GesnndheitSverhält-

nisse solche Zusammenkünfte bis auf Wci-

tereS einstellen werden. Anm. d. Red.)

— Am II. August trat ReinkenS in

aller Form in die Gemeinschaft der Jan-

feiststen ein. ES wurde ihm in Rotter-
dam von dem dermalen einzigen Bischof

derselben, Hermann Heykamp von Deven-

ter, unter Assistenz zweier jansenistischer

Generalvikare, dem von Harlem und dem

von Utrecht, die Couserralivnsform ge-

spendet. In einem nach dem Akt ver-

leseneu Protokoll werden die Jansenisten

als „Altkatholiken" anerkannt. Die an-

wesenden Mitglieder seiner künftigen Heerde

gaben ihrem Oberhnten die Versicherung

ihrer Liebe nnd Treue (in was? Der

„Gehorsam" wird ängstlich vermieden).

Die deutsche Presse, welche nichts Eiligeres

zu thun hatte, als der Station das große

Lebe» des nationalen Bischofs vorzuführen,

stieß dabei auf eine Thatsache, vor welcher

sie wie von einer Viper gestochen, zurück-

wich, daß nämlich Reinkens auf der be-

rüchtigten Liste jener „Patrioten" stehe,

welche Napoleon III. in den Tagen seines

Glückes mit ihren Widmungen, Hnldigungs-

triefen u. s. w. verfolgt haben. Ein böses

Omen für die künftige Nationalkirche!

Italien. Wegen der übertriebenen

Sorge unserer väterlichen Negierung um

die öffentliche Gesundheit sind die Wall-

fahrten überall verboten. Man sürchlet

die Menschenansammlungen, sogar fern

von den Orten, in welchen die Cholera

herrscht; aber, wohlverstanden, man hat

nur jene Ansammlungen, welchen ein from-

mer Zweck zu Grunde liegt, im Auge.

In Fällen anderer Art hat man weniger

Befürchtungen. So z. B. soll am 7. d.

in Spoleto ein Theater eröffnet werden;

für diese Feier wurde das ganze Ballet-

Corps von Padua, einer von der Cholera

heinigesuchten Stadt, berufen, nnd man

rechnet auf einen ungeheuren Andrang von

allen Punkten Italiens. Aber die öffent-

liehe Gesundheit hat nichts zu befürchten;

man versammelt sich ja nicht zu einer

Wallfahrt. 6- L.

Personal-Chronik.

G r a » bün den. (Vrf. v. Chur.) Sonn-

tag d. 10. d M. ertheilte der Hochwfl. Herr

Weibischof folgenden HH. Alumnen des Se-

mtnars St. Luzi die hl. Priesterweihe -

Robert A »i st a d von Beckenried Kt.
Niedwalden. Anton Augustin, von Al<

vaschein Kt. Graubünden. Adalbert B a-
s elg i a, von Somviz Kt. Graubünden. B u-
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cher, von Kerns Kt. Obwalden, Johann
Rudolf Cave, lti, von Sagens Kt,
Grauvnnden. B o nif a z Felchlin, von

Sieincn, Kt, Schwyz, Joseph Fr ick er von
Oberhvid in Württemberg. Iost Gander,
von Veckenried Kt. Rldwalden. Joseph
K ü m m i n von Areienbach Kt, Schwyz.

Franz Neglt, von Meien Kt. Uri. Georg
Simeon, von Lenz Kt, Granbünden, Ale,
zander Schauriger, von Sattel Kt,
Srl'wyz. M a u r u s Wafer, von Schwyz,

Außerdem erhielt die hl. Priesterweihe: An
Ostern in Chur: HH. Doniinik Somazzi
von Lugano Kt, Tcssin.

Am 27, Juli in Innsbruck: H. Frido-
lin N o se r, von Oberurnen Kt, Glarus,

(Brief,) Zum Kaplan in Ems wurde Herr

Stephan Sonder von Suluz bisher

Seminarist in Chur ernannt.

Inländische Mission.
k. Gewöhnliche P er e i n s b ei tr â g e,

Uebertrag laut Nr, 33: Fr, i 4,303. 83
Aus der Pfarrei Würenliugcn „

„ „ Gemeinde Bütsebwil
„ „ Pfarrei Malters

Kirchenopfer am Feste Maria-
Himmelfahrt in Zuzwii „

Privatbeiträge von Zuzwii „

iS. -30. —
so. -
so. 43
10. 20

F-. 14,736. 49

Pfrüude-Vakatur.
Einverständlich mit der Fürstlich-Lich-

tensteinischen Regierung wird hiemit be-

kannt gesteben, daß die unter dem hohen

Patronate Sr. Durchlaucht, des regieren-

den Fürsten von Lichtenstein stehende

P f a r r p frün de Vaduz in Erledi-

stung gekommen ist und im Wege des

Coneurses zur Wiederbesetzung gelangt.

Das Pfarr-Einkominen beträgt fan Geld-

und Naturalbezügen) zirka Franken 2000.

Jene Hochwürdigeu Heiren Diözesan-

Geistlichen, welche Willens sindH, sich

um obbesagte Pfründe zu bewerben,

haben ihre dieSfallsigen Gesuche, srespec-

tive Anmeldung) bis län g st e n s

8. September beim unterzeichneten

bischöflichen Ordinariat einzureichen.

Chur, 13. August 1373.

43

Für das bischöfliche Ordinariat:

Z, M. Appert, Kanzler.

Anzeige.
Die dießjährigen hl.

Collegium'Maria-Hilf in SchwYZ

22. bis 26. September, und «n ^Seminar zu St. Luzi in t ch

6 bis IN. Oktober abgehalten.

Diejenigen Hochwürdigen hl.

liehe», welche an den obenerwayn»'^
Uebungen theilzunehmen willens st» ' ^
den ersucht, acht Tage dvrB^'^
hl. Ererzitien beim Tit,
betreffenden Anstalt sich anzninel

Chur, den 18. August 187.3-

Für das bischöfliche Ordnn"'» -

44 I. M. Appert, Kanztt^.

Bei ü. ScinucnSimau», Buchdrucker, st

erschienen:

SOàs-Mchlei»'
Der Lüge zum Tttth,
Der Wahrheit zum Sch«?-

Geschrieben und herausgegeben

römisch-katholischen Priester der

Basel.
8°. 72 Seiten. Preis per

35 Cts, in Parthien billiger.

Paramenlen-HanNmV w>- IoiWil KÄe>'.

Sttsts-Signst im Hof Nr. 22 in Lnzern.

aus Deutschland und
ters in allen und beson

Alte Arten und besonders gute und feste Stoffe zu Kirchen-Paraiuentcu
reich, darnutcr Kunstgewebe nach anerkannt stylgerechten Mustern deö NNttelalters in allen und
soliden Farben "WU; Seiden, Damast, ohne und mit verschiedenen Gvldgewebcn in gut und
guter Qualität, auch mit gothischer Verzierung, ebenso verschiedene Goldstickereien,
vorräthig und stehen zur Einsicht bereit verfertigte Waaren, als: s es
nnd neuerer Form und Schnitt, KtesZiàss, Z »>«>», « und alle i» diel
Fach eingehenden Artikel.

Ferner halte stets eine schone Auswahl Kirchengcfàsse, nämlich:
in MiUall nnd Holz, gothische und andere Wißdesi'Zt?»»

große nnd kleine

». Auch einige «S,»»»»«», feine, halbfeine und ordinäre nnd
Vttll- und V'Nvt-Sipîài», verfertigte Aáv»'.

KZsR'trl, l e iner er Art, und zurStickerei dienender W'ttÄ«», ««»i»«»«? » "
w. in Gold und Silber. Ferner einige große und viele kleine Kààl?» in Farben "

sogenanntem El fenb ei n gnß.
Reparaturen von allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln werden bereitwilligst, ^

möglichst und billig besorgt. ^

i„ ölrentlielivn üliittlAt» iiitä lîiiài'vvi'àeààen anKàsten »iielier
3iillì vnt>v6lìei' voii'iMltK oà ivvtlllin «ot'oit Neue Erscheinungen te

regelmäßig und schnell ein nnd werden gerne zur Einsicht mitgetheilt.

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

